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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

mailto:anna.lukas@wessling-ce.de
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 2/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Stand:  2023, Quelle:
Unternehmensangaben. Die Haftung
für die Angaben liegt beim
berichtenden Unternehmen.

Die Angaben dienen nur der
Information. Bitte beachten Sie auch
den Haftungsausschluss unter
www.nachhaltigkeitsrat.de/
impressum­und­datenschutzerklaerung

Heruntergeladen von
www.nachhaltigkeitsrat.de
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Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 7/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 9/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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17. Menschenrechte
17. Leistungsindikatoren (17)
18. Gemeinwesen
18. Leistungsindikatoren (18)
19. Politische Einflussnahme
19. Leistungsindikatoren (19)
20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten
20. Leistungsindikatoren (20)

Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 14/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 23/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 24/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 26/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 29/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 30/67



Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

DNK­Erklärung 2023

WESSLING Consulting
Engineering GmbH & Co. KG

Leistungsindikatoren­Set GRI SRS

Kontakt Anna Lukas

Oststraße 7
48341 Altenberge
Deutschland

anna.lukas@wessling­ce.de

Leistungsindikatoren­Set

Inhaltsübersicht
Allgemeines

Allgemeine Informationen

KRITERIEN 1–10: NACHHALTIGKEITSKONZEPT
Strategie

1. Strategische Analyse und Maßnahmen
2. Wesentlichkeit
3. Ziele
4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Prozessmanagement
5. Verantwortung
6. Regeln und Prozesse
7. Kontrolle
7. Leistungsindikatoren (5­7)
8. Anreizsysteme
8. Leistungsindikatoren (8)
9. Beteiligung von Anspruchsgruppen
9. Leistungsindikatoren (9)
10. Innovations­ und Produktmanagement
10. Leistungsindikatoren (10)

KRITERIEN 11–20: NACHHALTIGKEITSASPEKTE
Umwelt

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen
12. Ressourcenmanagement
12. Leistungsindikatoren (11­12)
13. Klimarelevante Emissionen
13. Leistungsindikatoren (13)

Gesellschaft
14. Arbeitnehmerrechte
15. Chancengerechtigkeit
16. Qualifizierung
17. Leistungsindikatoren (14­16)
17. Menschenrechte
17. Leistungsindikatoren (17)
18. Gemeinwesen
18. Leistungsindikatoren (18)
19. Politische Einflussnahme
19. Leistungsindikatoren (19)
20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten
20. Leistungsindikatoren (20)

Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg

Feodor­Lynen­Straße 23, 30625 Hannover

Zollstockgürtel 57, 50969 Köln

Hallesches Dreieck 4/5, 06188 Landsberg OT Oppin

Daniel­Seizinger­Weg 8, 68307 Mannheim

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Seite: 31/67
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) ist ein

Beratungsunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität,

Sicherheit, Gesundheits­ und Umweltschutz.

Die Unternehmensgeschichte der WCE reicht über das Gründungsjahr 2023

hinaus und hat ihre Wurzeln im Familienunternehmen WESSLING, das bereits

im Jahr 1983 gegründet wurde. In 2023 wurde zur weiteren Optimierung der

Prozesse und zur fortlaufenden Verbesserung der Kundenorientierung eine

Reorganisation der WESSLING Organisation durchgeführt. Dabei wurde der

Geschäftsbereich Consulting & Development im März 2023 auf die WESSLING

Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE) übertragen.

Heute bietet die WCE lösungsorientierte ingenieur­ und naturwissenschaftliche

Beratung an, die sich durch eine breite Leistungspalette und exzellente Qualität

etabliert hat. Hierfür steht je nach Geltungsbereich das Managementsystem

nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC 17025, der DIN EN ISO 9001, der

DIN EN ISO 14001 sowie das BG­Siegel „Sicher mit System“. 

Unternehmensgegenstand ist die Beratung für die Lösung umwelttechnischer 

Fragestellungen, das Erarbeiten von Umweltschutzkonzepten, die Erbringung

von Dienstleistungen im Bereich des Umwelt­ und Arbeitsschutzrechts und die

Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Das Dienstleistungsportfolio umfasst u.a. die Themen:

Bauschadstoffe und Sanierungsmaßnahmen,

Schadstoffbeurteilungen nach Brandschäden,

Raumluftmessungen und Maßnahmen zur Raumluftqualität,

Planung und Begleitung von Sanierungs­ und Rückbaumaßnahmen,

Flächenrecycling, Baugrund­, Altlasten­ und Gebäudeerkundung,

Beratungsleistungen rund um das Thema Asbest,

Beratungsleistungen rund um das Thema Ausgangszustandsbericht,

Wasserconsulting (Grundwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser,

Abwasser),

Arbeits­ und Gesundheitsschutz, Brandschutz und SiGeKo,

Fördermittelberatung im Bereich Energie­ und Ressourceneffizienz,

Energie­ und Umweltaudits, Carbon Footprints, EPD,

Transformationskonzepte, Ökobilanzen,

Nanoanalytische Untersuchungen, Beratung und Bewertung,

Managementsystemberatung in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie,

Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Abfalleinstufungen, Entsorgungslösungen.

Das breite Dienstleistungsportfolio bedingt zur Sicherstellung der Norm­ und

Rechtskonformität sowie zur Sicherstellung einer möglichst großen

Kundenzufriedenheit eine komplexe interne Organisation und die

Aufrechterhaltung unterschiedlicher Managementsysteme (siehe oben). Unsere

Dienstleistungen unterstützen unsere Kunden und Partner auch bei der

Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

Die DNK­Erklärung bezieht sich auf alle Standorte der WCE (Stand 2023):

Oststraße 6, 48341 Altenberge

Walther­Nernst­Straße 1, 12489 Berlin

Kohlenstraße 51­55, 44795 Bochum

Ladestraße 3­3a, 28197 Bremen

Herlingsburg 20, 22529 Hamburg
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KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Die WESSLING Consulting Engineering verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie,

wobei die Nachhaltigkeitsziele in den Kontext der SDG's (Ziele für

nachhaltige Entwicklung) gestellt werden (siehe Kriterium 3 "Ziele"). Zur

Verfolgung der Ziele und Maßnahmen ist ein Team etabliert, das an die

Geschäftsführung berichtet. Nachhaltigkeitsaspekte, entsprechende Ziele und

Maßnahmen, werden für das jeweilige Berichtsjahr im

Teilmanagementbewertungsbericht vom Team Nachhaltigkeit dokumentiert und

fließen als verpflichtende Eingabe in die Gesamtmanagementbewertung ein.

Ziele und Maßnahmen zu einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten sind Bestandteile

der Qualitätsziele für das jeweils nachfolgende Jahr. Die Priorität einzelner

Handlungsfelder und Themen variiert.

Folgende Handlungsfelder werden weiterhin im Gesamtkonzept als bedeutend

gewertet: 

1.  Steuerung des Einflusses auf die Gesellschaft und die Umwelt

(soziale Verantwortung),

2.  Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber

interessierten Parteien (ethische Verantwortung),

3.  Berücksichtigung familiärer und privater Belange sowie

der Gesunderhaltung von Mitarbeitern (Verantwortung für Mitarbeiter),

4.  Fortlaufende Optimierung der Betriebsökologie (Verantwortung für

die Umwelt),

5.  Berücksichtigung der Interessen von Lieferanten und anderen

Partnern (moralische Verantwortung),

6.  Nachhaltige Dienstleistungen.

Die genannten Handlungsfelder stehen in Wechselwirkung zueinander

und werden im Gesamtkontext betrachtet. Somit können konkrete Ziele

und Maßnahmen mehr als einem Handlungsfeld zugeordnet werden.

Folgende Themen werden als zentrale Aufgaben verstanden: 

1.  Reduzierung von Emissionen (z. B. durch den Einsatz

eines gasbetriebenen BHKW, Prozessoptimierungen zur Vermeidung von

Verschwendung),

2.  Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. durch

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)),

3.  Ökologische Optimierung des Fuhrparks (z. B. durch

Einsatz verbrauchsarmer Fahrzeuge und E­Fahrzeuge),

4.  Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen (z.

B. Erteilung von Aufträgen für die Grünpflege an soziale Einrichtungen),

5.  Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements,

6.  Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder Ansatzes.

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist Basis aller Aktivitäten der WCE. Die

implementierten Managementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO/IEC

17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN EN ISO 14001

(Umwelt) und dem BG ­Siegel „Sicher mit System" (Arbeitssicherheit) dienen

auch der Ermittlung relevanter gesetzlicher und normativer Vorgaben und

deren Einhaltung. Mit den zertifizierten bzw. akkreditierten Systemen ist

sichergestellt, dass die WCE regelmäßig von externen Stellen überwacht wird,

Schwächen erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden können, die einer

Wirksamkeitskontrolle unterliegen.    

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Betriebliche Gesundheitsmanagamentssystems (BGM) wurde in die

Prozesse integriert und soll zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen.

Kennzahlen wurden festgelegt und werden über die nächsten Jahre fortgeführt,

um die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar überprüfen zu können.

Der Maßnahmenkatalog ist umfassend, der in Zusammenarbeit mit einer

kooperierenden Krankenkasse erarbeitet und fortlaufend angepasst wird. Neben

regelmäßigen Newslettern zur Information und Motivation der Mitarbeiter zur

Stärkung der Achtsamkeit für sich und die Kollegen, wurden beispielsweise ein

Moving ­Workshop zum Erlernen einfacher Bewegungsübungen, eine Schritte­

Challenge zur Bewegungsmotivation oder ein Körperscreening zur Transparenz

hinsichlich der eigenen körperlichen Verfassung angeboten.

Ökologisches Umfeld

Es werden an keinem WCE­Standort in Deutschland Anlagen betrieben, die

einer Genehmigung nach den Vorgaben des Bundes­Immissionsschutzgesetzes

bedürfen. Keiner der Standorte unterliegt aufgrund seiner Lage besonderen

Anforderungen zum Schutz der Umwelt. Die Standorte liegen in ausgewiesenen

Gewerbegebieten, reine Bürostandorte mitunter in Mischgebieten. Am

Hauptstandort in Altenberge werden Bienenstöcke betrieben sowie

insektenfreundliche Pflanzen oder Obstbäume gepflanzt. Die Maßnahmen sind

ein sichtbares Zeichen für die Mitarbeiter, Kunden und sonstigen interessierten

Parteien, dass Ökologie und Ökonomie sich bei der WCE nicht ausschließen. 

Sozioökonomisches Umfeld

Kunden der WCE erwarten qualitativ hochwertige und gleichzeitig

preiswerte Beratungsdienstleistungen, die zu individuellen Lösungen

im Dienstleistungsspektrum führen. Dies setzt die Anwendung moderner und

zukunftsorientierte Methoden voraus, die den gesetzlichen, normativen und

kundenspezifischen Anforderungen genügen. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein

innovatives Vorgehen, eine hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie

die Einhaltung von Umwelt ­ und Sozialstandards sind gängige Kundenan­

forderungen. Diese Eigenschaften erwartet die WCE in gleicher Weise von ihren

Lieferanten. Gesellschaftliche und umweltschutzrelevante Fragestellungen

finden im Dienstleistungsportfolio auch dann Berücksichtigung, wenn lediglich

ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.

Politisches Umfeld

Die WCE betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland. Es werden keine

spezifischen Besonderheiten hinsichtlich des politischen Umfeldes abgeleitet,

die Einfluss auf die WCE­Aktivitäten haben.

Auswirkungen

Die WCE­Dienstleistungen haben im Kontext Kunde potenziell Einfluss auf die

Zusammensetzung von Produkten, auf die Gestaltung von Prozessen,

die Belastung der verschiedenen Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft),

die Schadstoffkontamination von Immobilien oder die Entsorgung von

Abfällen.

Damit wird die WCE Teil der Nachhaltigkeitsanstrengungen der Kunden.

In welchem Maße die WCE Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbemühungen

der Kunden hat, ist auftragsabhängig und unterliegt damit der Entscheidung

des Kunden.

Gleichzeitig wirken die Nachhaltigkeitsanforderungen und die Bedürfnisse

der Kunden auf die Prozesse der WCE.

So wurde der Beschaffungsprozess optimiert, in dem die Bewertung

von Lieferanten inzwischen auch ökologische und soziale Aspekte beinhaltet.

Auch werden die WCE­Anforderungen über einen Code of Conduct

kommuniziert.

Positive Wirkungen und Chancen

Das WCE­Leistungsportfolio zielt darauf ab, den Kunden mindestens die

Einhaltung von Regularien sowie die Optimierung von Prozessen und

Produkten zu ermöglichen. Damit nimmt die WCE  je nach Auftrag   unter

anderem positiven Einfluss auf die Abfallströme, die Effizienz von Prozessen

und Anlagen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, die

Rechtssicherheit und die fortlaufende Verbesserung im Rahmen der beim

Kunden implementierten Managementsysteme und Vorgehensweisen im

jeweiligen Themenfeld.

Gestiegene Anforderungen von Kunden an die Nachhaltigkeitsperformance

von Lieferanten, der Anspruch der eigenen Mitarbeiter und das

eigene Selbstverständnis führen zu einer fortlaufenden Auseinandersetzung

mit Themen der Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund ist die WCE­Nachhaltigkeits­

performance Teil der Managementbewertung durch die oberste Leitung. Es

wird die positive Wirkung dagingehend erwartet, dass ein

intensiverer Austausch über die einzelnen Inhalte verbindlicher Dokumente (z.

B. QHSE­ Politik, Unabhängigkeits ­, Unparteilichkeits ­ &

Vertraulichkeitspolitik, Chancen  und Risiken­ Politik, Sozialleitlinien,

Umweltpolitik) die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen fördert

und sich die Mitarbeiter in die Entwicklung des Unternehmens besser

einbringen können.

Die Feststellung und die aktive Auseinandersetzung mit

bedeutenden ökologischen (z. B. Energieeffizienz, Entsorgung,

Ressourcenverbrauch) und sozialen Themen (z. B. Arbeitsplatzgestaltung,

Sozialklima, mitarbeiterorientierte Prozessoptimierungen, Lieferkette,

Arbeitnehmerrechte und ­pflichten, Arbeitsplatzmodelle) werden als Chance

zur weiteren Optimierung der Kundenorientierung, der

Mitarbeiterorientierung, der eigenen Umweltleistung, der Fortentwicklung der

Dienstleistungen und der systematischen Norm­  und

Rechtskonformität verstanden.

Es wird eine positive Wirkung erwartet, so dass die

Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft

positiv aufgenommen werden und die Marke WCE aufwerten. Um die Folgen

von "Betriebsblindheit" möglichst zu vermeiden, werden die

Managementsysteme (Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit) regelmäßig von

Externen auditiert. Die externe Kontrolle dient ganz wesentlich der

Rechtssicherheit, die im Rahmen der Audits hinterfragt wird. 

Negative Wirkungen und Risiken

Rechtsunsicherheiten, gering qualifizierte Mitarbeiter, Fehlverhalten im Bereich

der Arbeitssicherheit oder im Bereich des Umweltschutzes sowie das Umgehen

von Sozialstandards gefährden die Glaubwürdigkeit der WCE und damit den

wirtschaftlichen Erfolg. 

Outside­ in ­Perspektive

Änderungen in der Umweltgesetzgebung (z. B. Abfallrecht,

Energierecht, Wasserrecht) oder ein veränderter Anspruch von Kunden und

anderen interessierten Parteien haben potenziell Einfluss auf

das Dienstleistungsportfolio, weshalb Entwicklungen in diesem Bereich

fortlaufend beobachtet werden. Gleichzeitig haben diese Vorgaben potenziell

Einfluss auf den Betrieb der Standorte und auf Verfahren und Prozesse.

Gleiches gilt für soziale und ethische Aspekte und Rahmenbedingungen. So

wirkt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), unabhängig

vom Anwendungsbereich, auf das Managementsystem der WCE.

Die Whistleblower­ Richtlinie wurde als konzernweite Lösung umgesetzt.

Datenschutzvorgaben und Risiken für die IT­ Infrastruktur haben dazu geführt,

dass in 2023 Schulungen der Mitarbeiter druchgeführt wurden, an denen

verpflichtend teilzunehmen war.

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurde überprüft, ob der Klimawandel

ein relevantes Thema ist. Hierzu wurde hinterfragt, ob Folgen des Klimas auf

die Standorte der WCE wirken und damit Klimafolgeanpassungen notwendig

sind. Derzeit leitet sich die Notwendigkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage

der Standorte nicht ab. Darüber hinaus wirkt der Klimawandel auf das

Produktportfolio der WCE, da Kunden potenziell vom Klimawandel betroffen

sind und gemeinsam mit der WCE nach Lösungen suchen.

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Nachfolgend sind die qualitativen und quantitativen

Unternehmensziele aufgelistet:

Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

(erfolgt kontinuierlich): 

Fortlaufende Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter (z.

B. Newsletter) zu Möglichkeiten der Gesunderhaltung,

Sicherstellung von Angeboten zur Gesunderhaltung (z. B. Schritte­

Challenge, Impulsvorträge),

Aufrechterhaltung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

in der Organisationsstruktur,

Fortführung des Arbeitsschutzmanagementsystems "Sicher mit System"

der BGRCI.

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW ­Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich),

Reduzierung der Papierausdrucke insgesamt um 2 % und die Reduzierung

der Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Klimawandel und Klimafolgen 

Reduzierung der THG­Emissionen um 1,5 % (Ende 2024),

Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimafolgen im Rahmen der

Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Inside­Out­ und der

Outside­In­Perspektive, 

Sicherstellung der Anforderungen der interessierten Parteien, Entwicklung

von Dienstleistungen im Bereich Klimafolgeanpassungen mit Wirkung auf

die eigene Organisation (fortlaufend). 

Aufrechterhaltung der lernenden Organisation als Grundlage

des Wissensmanagements

Aufrechterhaltung und Förderung der Lernkultur (nicht quantifizierbar,

erfolgt anlassbezogen durch die Führungskräfte),

Aufrechterhaltung des partizipativen Führungsstils (nicht quantifizierbar,

Maßnahmen bei abweichendem Verhalten der Führungskraft).

Prozessoptimierungen im Sinne des Stakeholder­ Ansatzes

Regelmäßige Ermittlung der Stakeholder (erfolgt kontinuierlich durch

die Bereichsverantwortlichen sowie das zentrale Qualitätsmanagement),

Bewertung der Interessen der Stakeholder

bei Unternehmensentscheidungen (erfolgt regelmäßig durch

die Geschäftsführung),

Werteorientierte Führung (Bewertung erfolgt jährlich durch die

jeweils vorgesetzte Führungskraft).

Nachhaltige Beschaffung

Optimierung der Umsetzung des Verfahrens "Nachhaltige Beschaffung",

u. a. unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Regelungen, z. B.

Lieferkettengesetz (Anfang 2024), das Hinweisgebersystem wurde

in 2022 eingerichtet.

Aktualisierung des Code of Conduct für Lieferanten unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024).

Sonstige qualitative Ziele

Anpassung des Leitbildes der WCE unter Nennung von

Nachhaltigkeitsaspekten und der sich daraus ergebenden

Verhaltensvorgaben (Ende 2024), 

Anpassung des Wertesystems (Ende 2024), 

Einführung der Newsletter zum UMS (im Laufe des Jahres 2024), 

Weiterentwicklung von Kennzahlen im Bereich Umwelt und Soziales (Ende

2024), 

Durchgängige standardisierte Dokumentation der AGS­

Unterweisungen (Ende 2024).

Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmen und Aktionen

oder Sportvereinen

Durchführung von betriebsinternen Aktionen, z. B. Spenden

(nicht quantifiziert, erfolgt teilweise auf Initiative von Mitarbeitern,

teilweise anlassbezogen bei Anfragen),

Erteilung von Aufträgen an gemeinnützige Unternehmen

(nicht quantifiziert),

Sponsoring lokaler Vereine und Aktionen (nicht quantifiziert, erfolgt

auf Initiative von Mitarbeitern).

Priorisierung

Höchste Priorität haben Ziele und Maßnahmen, die der Umsetzung

von gesetzlichen und anderen normativen Vorgaben dienen (z. B. Umsetzung

des Energieaudits nach EDL­ G) sowie Ziele und Maßnahmen, die

der Arbeitssicherheit und der Kundenorientierung zugutekommen.  

Unabhängig von der Wesentlichkeit einzelner Aspekte ist der zeitliche

und monetäre Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen relevant.    Die

höchste Priorität genießen darüber hinaus die ressourcenbezogenen Ziele (z. B.

Energieverbrauch/Emissionen).

Erreichung der strategischen Nachhaltigkeitsziele 

Die für die Nachhaltigkeitsziele bedeutenden Daten werden von den

verschiedenen zuständigen Parteien/Funktionen (Zentraler Einkauf, Controlling,

externe Dienstleister etc.) kontinuierlich gepflegt und an das

Nachhaltigkeitsteam kommuniziert. Das Nachhaltigkeitsteam führt die

Auswertung der Daten durch und prüft den Umsetzungsstand der Ziele. Auf

Basis der Daten werden vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, in Zusammenarbeit

mit den jeweiligen Verantwortlichen, Ziele formuliert sowie Maßnahmen

abgeleitet und Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt.

Ziele im Kontext der SDG´s (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Die Nachhaltigkeitsziele der WCE berücksichtigen insbesondere die Ziele

für eine nachhaltige Entwicklung (SDG's), die durch das eigene Handeln

im Kontext der WCE signifikant beeinflusst werden können. Hierzu

gehören insbesondere die SDG's Hochwertige Bildung (SDG 4),

Geschlechtergleichheit (SDG 5), Energie (SDG 7), menschenwürdige Arbeit und

Wachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9),

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) sowie Maßnahmen zum

Klimaschutz (SDG 13).

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Wertschöpfungskette der WESSLING Consulting Engineering (WCE)

Die WCE ist ein Beratungsunternehmen. Die Wertschöpfung erfolgt im

Wesentlichen unmittelbar über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und nicht

über Produkte im eigentlichen Sinne. Hierbei erstreckt sich die

Wertschöpfungskette von der Akquise und der Angebotserstellung, über die

eigentliche Leistungserbringung (Probenahme samt Prüfberichterstellung,

Beratungs­  und Gutachterleistungen, Berichtserstellungen) bis hin zu

nachgelagerten Serviceleistungen.

Qualifizierung ­  die Basis der Wertschöpfung

Hochqualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis

der Dienstleistungserbringung in jeder Phase der

Wertschöpfung. Qualifizierungsmaßnahmen, ob aus fachlichen Gründen oder

zur Förderung der Persönlichkeit, werden als Möglichkeit zur Steigerung der

Identifikation mit dem Unternehmen, zur Mitarbeiterbindung und zur

Motivation der Mitarbeiter verstanden.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

Der Ressourcenverbrauch, die Sicherstellung der Rechtssicherheit und der

Unparteilichkeit, die Wahrung der Arbeitnehmer­ und Menschenrechte, der

aktive Klima­ und Umweltschutz, der faire Umgang mit Partnern und ein

angemessener Gesundheitsschutz werden über die Wesentlichkeitsanalyse in

jeder Phase der Wertschöpfung hinterfragt. Hierzu verpflichten u. a.

die Unternehmenspolitiken, der Code of Conduct und die Leitlinien (für z. B.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit & Vertraulichkeit, Chancen & Risiken,

Sozialleitlinien, Umwelt, Anti­ Kinder­  und Zwangsarbeit, menschenwürdige

Arbeit) sowie die normativen Grundlagen des integrierten

Managementsystems, die regelmäßig durch externe Parteien auf Umsetzung

überprüft werden.

Ermittlung und Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Mindestens jährlich erfolgt eine umfassende Bewertung der WCE­Performance

durch die Geschäftsführung. Ein Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit wird erstellt, der u.a. im Rahmen externer Auditierungen

hinterfragt wird. Damit unterliegen,  neben dem Aspekt Umwelt,  weitere

Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Mitarbeiterbelange/Betriebsrat, Ethik,

Vergütungssystem, Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderung,

betriebliches Eingliederungsmanagement, nachhaltige Beschaffung) der

regelmäßigen Bewertung.

Über die jährlichen Mitarbeitergespräche, das Intranet (z. B. Newsletter),

Bereichssitzungen etc. werden die Anforderungen und Ansprüche der WCE in

die Mitarbeiterschaft kommuniziert.

Grenzen der Nachhaltigkeitsbemühungen

Dienstleistungen der WCE werden teilweise beim Kunden vor Ort durchgeführt.

Zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Dienstleistungserbringung erfordert ein

Maß an Mobilität, das derzeit nur durch die Nutzung von Dienstfahrzeugen

umgesetzt werden kann. Wachstum bedeutet derzeit noch zusätzliche Mobilität

und zusätzliche Emissionen.

Die Anforderungen an die Dienstleistungserbringung bedeuten immer

eine Belastung für die Mitarbeiter. Die WCE­Arbeitsorganisation zielt

daher darauf ab, dass die individuelle Beanspruchung der Mitarbeiter

unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsvoraussetzungen  keine Über­

oder Unterforderung bedeutet.

Mit den interessierten Parteien werden fortlaufend alternative Wege in der

Kommunikation und Leistungserbringung ausprobiert, die potenziell zu weniger

Mobilität führen. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung des Home­Office, von

mobilem Arbeiten und die Durchführung von Videokonferenzen.

Arbeitsplatzmodelle, die Höhe von Gehältern, flexible Arbeitszeiten

und sonstige Freiheiten, Annehmlichkeiten und Zuwendungen oder die

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern dürfen die Wirtschaftlichkeit

und Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und sonstigen

interessierten Dritten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten findet auf

unterschiedlichen Wegen statt, beispielsweise im Rahmen persönlicher

Gespräche, Kundenaudits, Kundenanfragen oder Workshops. Ein Code of

Conduct, der u. a. über die Internetseite abrufbar ist, informiert Lieferanten

und andere interessierten Parteien über den Anspruch und die Werte von

WESSLING. Für Kunden stehen weiterhin die Kompetenz der Mitarbeiter, die

Qualität der Leistung und die Aktivitäten zur Sicherstellung der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Vordergrund.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsthemen trägt die

Geschäftsführung. Unterstützt wird die oberste Leitung von

einem Nachhaltigkeitsteam. Die verschiedenen Aufgabengebiete sind

in Geschäftsfelder gebündelt. Die Leiter dieser Organisationseinheiten

sind dafür verantwortlich, dass die Vorgaben der obersten Leitung in den

jeweiligen Organisationseinheiten berücksichtigt werden. Über Geschäfts­

leitungsmeetings, an denen die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sowie

Leiter der Abteilungen teilnehmen, werden u. a. Anforderungen formuliert und

die Umsetzung von Anforderungen hinterfragt. Als Lernunternehmen setzt die

WCE auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung heißt, dass Mitarbeiter in

ihrem Wirkbereich Mitverantwortung für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess haben.

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Der Code of Conduct, die Unternehmenspolitiken und die Leitlinien der WCE

sind bindende Verpflichtungen für die strategischen und operativen Einheiten.

Diese definieren u. a. Vorgaben an:

den Umweltschutz,

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz,

das Führungsverhalten und das Wertesystem,

die Mitarbeiterentwicklung,

die Familienfreundlichkeit,

die lernende Organisation,

die Qualität,

die Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit und Vermeidung von Kinder­

und Zwangsarbeit,

die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen.

Die WCE arbeitet je nach Geltungsbereich der Normen nach den Vorgaben der

DIN EN ISO/IEC 17025 (Qualität), der DIN EN ISO 9001 (Qualität), der DIN

EN ISO 14001 (Umwelt), des BG­ zertifizierten Arbeits­

sicherheitsmanagementsystems sowie nach Vorgaben

von Akkreditierungsstellen.

Das Managementsystem ist Grundlage der Geschäftsprozesse.

Diese Geschäftsprozesse unterliegen einer Steuerung. Abweichungen von

den festgelegten Werten und Zielen werden regelmäßig ermittelt, dokumentiert

und abgestellt. Ein Beschwerdemanagement und das Verfolgen nicht

konformer Arbeiten tragen zur fortlaufenden Verbesserung der Prozesse und

Umsetzung von Zielen und Anforderungen bei.

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Die WCE agiert nach den Vorgaben eines integrierten

Managementsystems, dem externe Zertifizierungen und Akkreditierungen zu

Grunde liegen. Managementreviews durch die Geschäftsführung sind nach

den einschlägigen Normen verpflichtend und Basis für die Planung.

Im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt und Nachhaltigkeit werden

die Zielerreichung sowie aktualisierte Zielvorgaben und Maßnahmen

dokumentiert.

Folgende Leistungsindikatoren werden behandelt: 

Organisation und Ziele,

Kommunikation,

Energie,

Treibstoffverbrauch,

Ressourcenverbrauch,

nachhaltiger Einkauf,

Betriebsrat, Mitarbeitervertretung,

Mitarbeiterjahresgespräche,

betriebliches Eingliederungsmanagement,

Berücksichtigung von Mitarbeitern mit Behinderung,

Gesundheitsmanagement,

Korruption, Bestechung und abweichendes Verhalten,

Informationssicherheit,

Spenden und Zuwendungen,

Compliance,

Bewertungen durch externe Stellen,

interne Audits.

Interne Audits stellen sicher, dass geplant und in kurzfristigen

Abständen Prozesse und die Zieleinhaltung überwacht werden. Ungeachtet

der implementierten Managementsysteme werden Kriterien der Nachhaltigkeit

in Meetings, im Führungskreis und insbesondere in der täglichen

Arbeit berücksichtigt und sollen von den Mitarbeitern eingefordert werden.

In regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen haben Fragen

der Sozialkompetenz und des Umganges miteinander einen festen Platz.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Dienstleistungen der WCE, hier die Beratung, befähigen Kunden, ihre

Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

WCE­intern sind Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

vorgegeben sowie dokumentiert und unterliegen der regelmäßigen Bewertung

und fortlaufenden Verbesserung.

Wirtschaftlichkeit: Controlling der Finanzströme,

implementiertes Qualitätsmanagement, regelmäßige Ermittlung und Bewertung

der Compliance,  Code of Conduct zu internen und externen Verhaltens­

vorgaben (u. a. faire Geschäftspraktiken).

Soziales:  dokumentierte Politiken (Soziales, Menschenrechte, Anti ­Kinder ‐

und Zwangsarbeit, Beschaffung), transparentes und

dokumentiertes Gehaltssystem zur fairen Entlohnung,

Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem (BGM),  Urlaubsanspruch

oberhalb gesetzlicher Vorgaben, Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen,  ‐

Mitarbeiterbenefits (z. B. Jobrad, Firmenfitnessangebote, Rabattportale,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf),  Seminarangebote zur fachlichen und

persönlichen Entwicklung und Intranet zur Kommunikation.

Ökologie: implementiertes Umweltmanagementsystem,  Dachbegrünung,

naturnahe Grünflächengestaltung, Controlling von Umweltdaten,  Bahncard,  ‐

dokumentierte Vorgaben an die Beschaffung (Verfahren nachhaltige

Beschaffung).

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Anreizsystem Mitarbeitergespräche

Mitarbeiter aller Hierarchieebenen und damit auch die Führungskräfte

führen jährlich Mitarbeitergespräche mit der für sie zuständigen Führungskraft

durch. Inhalte der Mitarbeitergespräche sind die Erreichung der

gemeinsam vereinbarten Ziele (einschließlich der Nachhaltigkeitsziele), die

Formulierung neuer Ziele, Wünsche und Erwartungen des Mitarbeiters und

vereinbarte Förder ­ und Unterstützungsmaßnahmen. In Abhängigkeit von der

Stelle werden Nachhaltigkeitsziele (z. B. Chancengerechtigkeit, Energie­

einsparung, Prozessoptimierungen, Rechtssicherheit, Normkonformität,

Reduzierung von Abfällen) als persönliche Ziele formuliert. Ob und in welchem

Maße mit einem Stelleninhaber Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden, ist

davon abhängig, welchen Einfluss eine Stelle auf die WCE­

Nachhaltigkeitsperformance hat.

Anreizsystem Bewertung

Ergänzend findet eine Leistungsbewertung statt, die anhand

festgelegter Kriterien erfolgt. Zu den Kriterien zählen unter anderem die

Themen Kommunikation, kollegiales Verhalten, Mitarbeitermotivation, der

schonende Umgang mit Ressourcen, die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz. Die Bewertung hat potenziell Einfluss auf die jährliche

Gehaltsentwicklung und die Vereinbarung von konkreten Zielen. Die

Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen der Geschäftsführung,

einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, werden so auf die Tätigkeiten und

Mitarbeiter heruntergebrochen. Die Bewertungen sind Gegenstand des

Geschäftsleitungsmeetings (Kontrollorgan).

Insofern sind Nachhaltigkeitsziele explizit Bestandteil des Anreizsystems.

Oberste Leitung

Die Bewertung der Geschäftsführung erfolgt im Rahmen des

Austausches zwischen den Mitgliedern der obersten Leitung. Die oberste

Leitung profitiert nur mittelbar von dem oben genannten Anreizsystem, wenn

durch Mitarbeitermotivation, Imagegewinn oder andere Faktoren

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Kontrollorgan der WCE GmbH & Co. KG war in 2023 der Komplementär

WESSLING Consult, d. h. die Geschäftsführung der WESSLING Consult.

Das Gehalt der Geschäftsführer enthält einen fixen und einen

erfolgsabhängigen variablen Anteil.

Der Erfolg wird anhand der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens sowie weiterer Kriterien gemessen. Die Kriterien werden

individuell vereinbart und enthalten unter Berücksichtigung des

Geschäftsverteilungsplanes auch Anforderungen, die den

Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt und Gesellschaft zuzuordnen sind.

Weiterreichende Informationen zu den Vereinbarungen werden nicht

veröffentlicht, da diese potenziell wettbewerbsrelevant und vertraulich sind. 

Der Umgang mit Anstellungsprämien, Zahlungen als Einstellungsanreiz

oder das Gewähren von Abfindungen für Führungskräfte und Mitarbeiter

unterliegen keinem allgemeingültigen und dokumentierten Prozess und sind

grundsätzlich nicht vorgesehen. Insofern wären Zahlungen dieser

Art Einzelfallentscheidungen unter Berücksichtigung des individuellen

Kontextes und unter Beachtung gesetzlicher sowie interner Vorgaben. Gleiches

gilt für den Umgang mit Rückforderungen.

Die WCE bietet Mitarbeitern aller Ebenen die betriebliche Altersvorsorge an.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Der Leistungsindikator wird nicht erhoben, da er für die WCE keinerlei

Steuerfunktion hat.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die Erwartungen, Erfordernisse und Anforderungen der internen und

externen interessierten Parteien werden im Rahmen einer Stakeholderanalyse

unter Berücksichtigung der Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität,

Umwelt, Arbeitssicherheit, Soziales und nachhaltige Beschaffung ermittelt,

verstanden und deren Anforderungen berücksichtigt. Die systematische

Identifikation interessierter Parteien und deren Bewertung wird regelmäßig von

externen Stellen im Rahmen der Aufrechterhaltung der Managementsysteme

überprüft.

Als zentrale Stakeholder sind Kunden, Lieferanten, Behörden,

die Nachbarschaft, Zertifizierungs­ /Akkreditierungsstellen und

insbesondere Mitarbeiter identifiziert. Die Kommunikation mit den Stakeholdern

ist der Kern der Bemühungen, Kunden, Behörden, Mitarbeiter und andere

interessierte Parteien zu verstehen. Die Berücksichtigung gesetzlicher,

normativer sowie behördlicher Anforderungen ist Grundlage der

Leistungserbringung und wird durch interne und externe Audits interessierter

Parteien an den Standorten regelmäßig überwacht.

Als Dienstleister setzt die WCE auf den persönlichen Kontakt mit

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Darüber hinaus

finden regelmäßig Seminare, Schulungen und Treffen statt, die

auch Nachhaltigkeitsthemen zum Inhalt haben. Themen sind beispielsweise

die Abfallvermeidung, Bauschadstoffe und Maßnahmen der Sanierung,

psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Energieeffizienz und

Ressourcenschutz. Gewonnene Erkenntnisse fließen in die Entwicklung

des Dienstleistungsangebotes und den WCE­eigenen Nachhaltigkeitsprozess, z.

B. in Form des Umwelt  oder Arbeitssicherheitsprogramms, ein.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Zu den wesentlichen Stakeholdern gehören Kunden (einschließlich

Behörden und andere staatliche Einrichtungen), Lieferanten, Mitarbeiter,

die Nachbarschaft, die Eigentümer sowie Aufsichtsstellen. Nachfolgend

wichtige Themen: 

Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit,

Kompetenz,

Flexibilität,

Kunden­  und Prozessorientierung,

Rechts­  und Normkonformität,

partnerschaftliches Agieren, gegenseitige Wertschätzung,

langfristige Beziehungen,

Einhaltung ökologischer und sozialer Standards,

Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen.

In 2023 wurde eine Mitarbeiterumfrage zum Thema Zufriedenheit

durchgeführt, die vom Betriebsrat organisiert wurde.  

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt aus

standardisierten Auswertungen sowie aus der Bearbeitung von Beschwerden,

Reklamationen oder Lob. Die oben genannten Themen spiegeln ganz

wesentlich die Motivation von Kunden wider, ganz bewusst mit der WCE

zusammenzuarbeiten.

Auswertungen zu Beschwerden werden mindestens jährlich

durchgeführt, wobei die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und

auch Lob in festgelegten Fristen erfolgen muss. Im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung werden, soweit

keine akuten Maßnahmen notwendig sind, auf der Grundlage der

Auswertungen Ziele formuliert. Die WCE musste sich auch im Berichtsjahr

regelmäßig den Anliegen von Kunden, Behörden und Zertifizierungs ­

/Akkreditierungsstellen stellen.

Für die Nachbarschaft ist von besonderem Interesse, dass die Einwirkungen

(z. B. Lärm, Verkehr, Emissionen) möglichst gering sind. Die WCE versteht

sich als Umweltunternehmen, Beschwerden sind daher nachteilig für das

Image, können das Vertrauen von Behörden und Kunden in

die Leistungsfähigkeit der WCE beschädigen und zeigen

Verbesserungspotenzial auf. Wegen der Risiken und Chancen werden

Beschwerden von der Nachbarschaft unmittelbar der Geschäftsführung

mitgeteilt, die gegebenenfalls auch persönlich den Kontakt mit

Beschwerdeführern aufnimmt. Im Berichtsjahr 2023 lagen keine Beschwerden

vor.

Die WCE verfolgt den Informationsrückfluss von Kunden und anderen

interessierten Parteien (positiv und negativ) systematisch, Beschwerden wird

systematisch nachgegangen und die Ursachen werden analysiert. Die Gründe

für ein möglicherweise nicht konformes Arbeiten werden hinterfragt und

gegebenenfalls Maßnahmen abgeleitet. Die Prozesse sind in der

Managementdokumentation verankert.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die Mitarbeiter der WCE stecken voller guter Ideen. In den verpflichtend

durchzuführenden Mitarbeitergesprächen ist daher die fortlaufende

Verbesserung der eigenen Prozesse obligatorisches Thema, wobei die

Ressourceneffizienz aus ökonomischer und ökologischer Sicht beleuchtet wird. 

Regelmäßig werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an

Wettbewerben durch die oberste Leitung zu unterschiedlichsten Themen

aufgerufen, um den Ideenreichtum für das Unternehmen zu nutzen und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Entwicklung des Unternehmens zu

beteiligen. So wurde in 2023 ein Wettbewerb zum Thema "Branding WCE"

durchgeführt, das auch den Anspruch der WCE an die Nachhaltigkeit beinhalten

sollte.  

Kundenorientierung bedeutet für die WCE, mit und für den Kunden

kreative Ideen zu entwickeln, womit Innovationen und letztendlich besondere

Dienstleistungen aus dem engen Kontakt mit den Kunden entstehen. Die WCE

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Gremien, Ausschüssen und

anderen Netzwerken tätig, was auf die interne Nachhaltigkeitsperformance und

die Gestaltung von Kundenprojekten wirkt.

Phasen eines Produkt lebenszyklusses, von der Rohstoffgewinnung oder

Rohstofferzeugung bis zur endgültigen Entsorgung werden grundsätzlich nicht

abgeleitet. Indirekt wird über das Qualitäts­ und Umweltmanagement,

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf eine

möglichst fehlerfreie Dienstleistungserbringung hingewirkt,

was Wiederholungsmessungen und andere Doppelarbeit sowie

unnötigen Verbrauch weiterer Ressourcen vermeidet. 

Wesentliches Einsatzmittel ist Papier. Papierloses Erstellen von Gutachten,

Berichten und anderen Aufzeichnungen wird derzeit weder vom Gesetzgeber

noch von Kunden vollumfänglich akzeptiert. Soweit möglich und sinnvoll

werden Aufzeichnungen nach Absprache mit der betroffenen Anspruchsgruppe

papierlos erstellt (z. B. Angebote, Rechnungen). Die Einflussnahme auf den

Papierverbrauch ist auftragsabhängig und nicht vorhersehbar und rückwirkend

nicht sinnvoll vergleichbar. Gleichwohl wird der Papierverbrauch erhoben und

es werden Maßnahmen zur Reduzierung umgesetzt. Es wird nach Möglichkeit

chlorfreies und ein den Maßstäben der nachhaltigen Forstwirtschaft

entsprechendes Papier eingesetzt.

Neben dem Papierverbrauch werden als weitere relevante Umweltaspekte

der Energieverbrauch und der Aspekt Mobilität gesehen. Energieverbräuche

werden erfasst und Maßnahmen zur Reduzierung abgeleitet und umgesetzt.

Über das Fuhrparkmanagement wird der Aspekt Mobilität regelmäßig  bewertet

und optimiert.

Im Sinne der Lebenswegbetrachtung steht am Ende die Verwertung

der Gutachten, Berichte etc. und somit des Papiers, das vom Kunden je

nach Aufbewahrungszeit der Entsorgung zugeführt wird. Im Rahmen der

Probenahme fallen Bodenabfälle an. Diese nicht vermeidbaren Bodenabfälle

werden ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der

Entsorgung zugeführt.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Die WCE bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u. a. eine

betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen an. Diese

Leistungen befinden sich im gesetzlich geregelten Bereich und werden

als Standardleistungen angesehen. Daher durchläuft eine solche Art

der Finanzanlagen keine Auswahlprüfung. Darüber hinaus sind keine

Finanzanlagen vorhanden.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Der Betrieb der WCE­Standorte ist mit dem Einsatz von Ressourcen verbunden.

Der Energieverbrauch resultiert maßgeblich aus der Versorgung der

Immobilien mit Wärme und Strom und dem Treibstoff­/Stromverbrauch für die

Mobilität. Die WCE ist Teil der von der Muttergesellschaft durchzuführenden

Energieaudits nach den Vorgaben des EDL­G, darüber hinaus werden aufgrund

des intergrierten Umweltmanagementsystems und den damit verküpften

internen und externen Audits die Verbräuche an natürlichen Ressourcen

hinterfragt. Hierzu siehe Leistungsindikatoren (11­13).

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb

der Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem "Laborbetrieb", in dem

physikalische Tests durchgeführt werden. Die WCE ist kein Starkverschmutzer

im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben. Wegen des geringen

Wasserverbrauchs, der geringen Einflussmöglichkeiten auf den Verbrauch und

der eher geringen Bedeutung gegenüber anderen Nachhaltigkeitsaspekten

wurde in Abstimmung mit der Geschäftsführung beschlossen, dass die

Ressourcen sinnvoller für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines

Betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems (SDG 8) genutzt

werden können.

Für die Bericht­  und Gutachtenerstellung sowie die weitere Kommunikation

mit interessierten Parteien wird Papier verwendet, wobei der Verbrauch

wesentlich von Art und Maß der Aufträge abhängt. Intern wird durch die

obligatorische Einstellung der Drucker auf Duplexdruck und die

Sensibilisierung der Mitarbeiter der Papierverbrauch reduziert. Hierzu siehe

Leistungsindikatoren (13).

Darüber hinaus wurden zur gemeinsamen und zeitgleichen Bearbeitung von

Dokumenten EDV­ technische Lösungen eingerichtet, die den Ausdruck von

Dokumenten und Aufzeichnungen in den verschiedenen Stadien der Erstellung

weniger sinnig machen. Das eingesetzte Papier ist chlorfrei und aus

nachhaltiger Forstwirtschaft, soweit aus normativen Gründen bzw. aus Gründen

der geforderten Qualität keine Alternative notwendig ist. 

Im Regelfall werden Rechner, Drucker, Kopierer und weitere Geräte geleast,

um stetig eine Infrastruktur auf Stand der Technik vorzuhalten, die

unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit vergleichsweise wenig

Energie verbraucht. Elektroschrott fällt mit dem regelmäßigen Tausch der

Geräte bzw. der Rücknahme durch den Leasinggeber somit nicht oder nur in

geringen Mengen an. Soweit Elektroschrott anfallen sollte, wird dieser über

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgt.

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Die Geschäftsführung bewertet, in Zusammenarbeit mit den für

die verschiedenen Themen zuständigen Funktionen, mindestens jährlich

im Rahmen der Managementreviews die Erreichung vereinbarter Ziele.

Darüber hinaus finden unterjährig Abstimmungen statt, die geplant oder

anlassbezogen durchgeführt werden.

Zu den wichtigsten Zielen gehört die Reduzierung des Ressourceneinsatzes und

die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Aspekte der Nachhaltigkeit.

Für 2023 sind folgende Ziele im Bereich des Ressourcenmanagements

ausgegeben worden: 

Reduzierung des Energie­ , Ressourcen­ und Wasserverbrauchs

Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 % (Ende 2024),

Sicherstellung bzw. Optimierung der BHKW­ Betriebszuverlässigkeit

zur Reduzierung des Stromfremdbezuges (im Laufe des Jahres 2024),

Optimierte Messung/Auswertung der verbrauchten

Wärmemengen, Wasserverbräuche und sonstigen relevanten Verbräuche

zur Ableitung angemessener Maßnahmen (erfolgt kontinuierlich).

Reduzierung der Ausdrucke um 2 % und die Reduzierung der

Farbausdrucke um 2 % (Ende 2024).

Fortsetzung der ökologischen Optimierung des Fuhrparks

Bahncard für Mitarbeiter mit signifikanter Reisetätigkeit

(nicht quantifiziert, da Nutzung der Bahn auftragsabhängig),

Senkung des Treibstoffverbrauchs (absolut) durch Kfz um 2 % (Ende

2024),

Prüfung der Umsetzung der Ladeinfrastruktur für die weiteren Standorte

(Ende 2024),

Verbrauch und Emissionen als Kriterien für die Beschaffung

von Dienstfahrzeugen (wird kontinuierlich an die Verfügbarkeit

von emissionsarmen Fahrzeugen angepasst).

Risiken

Die Geschäftstätigkeiten der WCE sind zwangsläufig mit Emissionen verbunden,

so zum Beispiel durch die mehr oder weniger notwendige Mobilität, die derzeit

noch maßgeblich durch benzin­ und dieselbetriebene Fahrzeuge

sichergestellt wird. Darüber hinaus werden potenziell wassergefährdende

Stoffe eingesetzt, die bei unsachgemäßer Lagerung und Handhabung

negative Einflüsse auf den Boden und Gewässer sowie Flora und Fauna haben

können.

Der Ressourcenverbrauch (z. B. Treibstoff, Papier) ist stark abhängig von Art

und Maß der Aufträge.

Maßnahmen aus der Zielbewertung und Risikoabschätzung

Um Maßnahmen auf der Grundlage vergleichbaren Daten abzuleiten, werden

Kennzahlen genutzt. Verbräuche, hier der Treibstoff­ , Strom­  und

Heizenergieverbrauch, werden auf den Umsatz bezogen (Kennzahl kWh/t€

Umsatz, Kilometer/t€ Umsatz), um das Wachstum des Unternehmens zu

berücksichtigen. Darüber hinaus wurden weitere Kennzahlen eingeführt (z. B.

Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro Quadratmeter,

Treibstoffverbrauch pro Mitarbeiter), um präzisere Informationen zum

Ressourcenverbrauch der Standorte zu erhalten. Die Aussagekraft der

Kennzahlen wird in 2024 bewertet. 

Die Fuhrparkbeschaffung wurde in 2023 durch die Zusammenarbeit mit einem

externen Anbieter weiter optimiert, was auch den Einsatz alternativer Antriebe

(Hybrid und Elektro) gefördert hat. 

Zur Vermeidung von Risiken, die sich aus dem Umgang mit Chemikalien

ergeben können, werden die entsprechenden Mitarbeiter regelmäßig

unterwiesen. 

Darüber hinaus unterliegen Chemikalien der regelmäßigen

Substitutionsprüfung und werden in einem stets aktuellen

Gefahrstoffverzeichnis geführt. Ziel ist der Einsatz von für Mensch und Umwelt

möglichst ungefährlichen Stoffen und Gemischen sowie ein minimaler

Verbrauch an Chemikalien.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

Die WCE stellt als Dienstleister keine materiellen Güter her. Daher ist dieser

Leistungsindikator unwesentlich. Als wesentlich wird dennoch der

Papierverbrauch gewertet, weshalb dieser gerätegenau nachvollzogen und über

den Teilmanagementbewertungsbericht an die Geschäftsführung

kommuniziert wird. Die Qualität des eingesetzten Papiers ist abhängig von der

jeweiligen Verwendung. Prüfberichte, Gutachten, Berichte und

andere Aufzeichnungen sowie Dokumente erfordern mitunter eine

unterschiedliche Papierqualität. Die Anforderungen der interessierten Parteien

bestimmen somit wesentlich die Anforderungen an die Qualität.

Grundsätzlich ist das Papier mit einem FSC ­Siegel gekennzeichnet.

Verbrauch an Papier in 2022 (Division Consulting & Development der

WESSLING GmbH) und 2023 (WCE): 

Bilanzraum 

2022
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 184.165 38

Farbdruck 300.870 62

gesamt 485.035 100

Bilanzraum

2023
Druckart Anzahl (Seiten) Anteil Druck (%)

Schwarz­Weiß­Druck 236.166 47

Farbdruck 262.586 53

gesamt 498.752 100

Der höhere Papierverbrauch in 2023 gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 wird

auf die Ausgliederung der Division Consulting & Development aus der

WESSLING GmbH in die WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG 

zurückgeführt. Die Vielzahl der übermittelten Übernahmevereinbarungen und

Informationsschreiben machen die höhere Anzahl an Ausdrucken plausibel.

Der Anteil an den Farbausdrucken ist signifikant rückläufig, was eine positive

Wirkung auf die Umwelt und die Kosten hat. Die voranschreitende

Digitalisierung legt nahe, dass an allen Standorten mit rückläufigen

Ausdrucken für 2024 gerechnet werden kann.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Der Energieverbrauch der WCE resultiert aus der für

die Dienstleistungserbringung notwendigen Mobilität sowie aus dem Betrieb

und der Beheizung/Kühlung der Betriebsstätten. Regelmäßige

Energieaudits werden von qualifizierten Personen gemäß § 8b EDL­ G

durchgeführt. Unabhängig davon findet eine Erfassung und Bewertung der

Energieverbrauchsdaten im Anwendungsbereich der DIN EN ISO 14001 statt.

Wegen unterschiedlicher Erfassungsintervalle an den Standorten sowie

Schätzungen können sich Unschärfen ergeben, die durch fortlaufende

Verbesserungen in der Erfassung der Daten minimiert werden. Die Initiative

"E­Mobilität", in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter, hat in 2023

den Anteil an Hybrid­ und Elektrofahrzeugen erhöht. 

Allgemeine Daten 2023:

2023

Stromverbrauch, kWh/a 156.618

Heizölverbrauch, kWh/a 110.749

Verbrauch Fernwärme, kWh/a 23.250

Gasverbrauch, kWh/a 240.816

Gesamtverbrauch, kWh/a 531.434

Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.

Seite: 50/67



Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.

Seite: 51/67



Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.
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Kennzahlen BHKW (Energieinsel Altenberge, Daten für den gesamten

Standort): 

2022 2023

Erdgasverbrauch in kWh 1.574.169 2.019.546

Eigenstromerzeugung in kWh 568.275 729.056

Wärmeerzeugung in kWh 765.046 981.499

CO2­Einsparung gegenüber

Stromnetzbezug, t (Quelle:

Gemis 2016)

119 152 

Kennzahlen Fuhrpark 2022 (Division C&D) und 2023 (WCE): 

2022 2023

Fahrzeuge gesamt 100 102

Fahrzeuge Diesel 72  59 

Fahrzeuge Benzin  28  40, davon 10 Hybrid 

Elektro­Fahrzeuge Nicht erfasst 3 

Durchschnittsverbrauch in L/100

km
6,40 6,62 

Kilometerleistung gesamt 2.580.425  2.410.699

Treibstoffverbrauch in Litern

(kWh/a)
153.436 (1.534.360)  152.611 (1.526.110)

CO2e­Emissionen in t

(Umrechnung gem. UBA 2019, 2,65

kg/l Diesel, 2,38 kg/l Benzin)

397  389 

CO2e­Emissionen in t (E­

Mobilität  Umrechnung gem.

electrive.net, 370 g/kWh)

Nicht erfasst 2

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Fuhrpark

Der Fuhrpark hat sich insgesamt um 2 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr

erweitert. Die Anzahl an Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) ist um 12

Fahrzeuge gestiegen, die Anzahl von Dieselfahrzeugen um 13 Fahrzeuge

gesunken. 10 Benzinfahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb (PHEV). Drei

Fahrzeuge verfügen über einen ausschließlichen Elektroantrieb (BEV). In den

Vorjahren wurde die Anzahl der Elektrofahrzeuge aufgrund der geringen

Anzahl nicht explizit ausgewiesen. Mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur am

Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren Standorten wurde der

vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen ermöglicht.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt niedrigere Fahrleistungen gegenüber dem

Vorjahr zu verzeichnen. Die Treibstoffkosten fallen im Basisjahr sowohl durch

die geringeren Fahrleistungen als auch durch die geringeren

Durchschnittspreise für den jeweiligen Treibstoff niedriger aus.

Der höhere Anteil an Benzinfahrzeugen hat einen höheren

Durchschnittsverbrauch verursacht. Somit zeigt der Wert der CO2­Emissionen

nahezu keine Veränderung (siehe Daten oben GRI ­SRS­ 302 ­1).

BHKW

Insgesamt hat das BHKW rund 2 Mio. kWh Erdgas in 2023 verbraucht. Rechnet

man diesen Verbrauch für das BHKW im Verhältnis zur alternativen Nutzung

von Heizkessel und Strom ­Netzbezug, ergibt sich eine CO2 ­Einsparung von 152

Tonnen (siehe Daten oben GRI ­SRS ­302­ 1).

Energieverbrauch

In 2023 findet die Erstbewertung des Energieverbrauchs für die Standorte der

WCE statt. Somit wird die Vergleichbarkeit erst im Jahr 2024 möglich. 

Basisjahr

Die WCE setzt auf die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung und die

Vergleichbarkeit von Daten, weshalb das jeweils vorangegangene Jahr als

Basisjahr gewählt wird.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Der Wasserverbrauch resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der

Sanitärbereiche und in geringerem Maße aus dem Laborbetrieb

(Baugrundlabor), daher ist der Wasserverbrauch kein wesentlicher

Umweltaspekt. In 2023 wurden geschätzt 3647,7 m3 Wasser im Bereich der

sanitären Einrichtungen verbraucht. Die Schätzung beruht auf der Grundlage

von Interviews zum Nutzerverhalten unter Berücksichtigung der installierten

Technik in den Sanitärräumen, da Abrechnungen teilweise über Pauschalen

erfolgen.

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

Grundsätzlich sind die durch die WCE erzeugten Abfälle den haushaltsähnlichen

Gewerbeabfällen zuzuordnen.

Insbesondere handelt es sich um die Fraktionen Papier/Pappe/Karton (AVV

200101), Kunststoffe (AVV 200139/150102, Leichtverpackungen/gelber Sack)

und gemischte Abfälle (AVV 200301). In geringen Mengen fallen Batterien

(AVV 200133/200134), Kleingeräte im Sinne des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetz (AVV 200135*/200136, soweit kein Leasing oder über

die Service KG geregelt) oder Glas (AVV 200102, z. B. Einwegflaschen, die von

Mitarbeitern zur Arbeit mitgebracht werden) an. 

Abfälle (AVV 200135*, 200136), die dem Regelungsbereich des Elektro­ und

Elektronikgerätegesetzes unterliegen, werden über die Service KG der

Entsorgung zugeführt bzw. sind geleast und unterliegen einer Rücknahme.

Leuchtstoffröhren (AVV 200121*) werden durch die Service KG oder vor Ort

über öffentliche Sammelstellen entsorgt. Soweit ein Ersatz durch einen

Lieferanten erfolgt, werden die Leuchtstofföhren über diesen entsorgt.

Leuchtstoffröhren fallen nur in geringen Mengen an, da diese in vielen

Fällen bereits durch entsprechende LED­Tubes ausgetauscht wurden.

Bioabfall (AVV 200108) fällt nur in geringen Mengen an. Eine Kantine wird von

der WCE nicht betrieben. Gartenabfälle (AVV 200201, Grünschnitt) fallen im

Verantwortungsbereich der WCE nicht an.

Am Standort Bochum wird das bei Probenahmen anfallende Bodenmaterial

(AVV 170504) getrennt gesammelt und entsorgt. Die Abfallmenge ist

auftragsabhängig und daher nur in geringem Maße beeinflussbar.

Die stichprobenhafte Überprüfung der Sammelbehälter im Rahmen von

Terminen vor Ort zeigt auf, dass grundsätzlich sortenrein gesammelt wird. Die

Vermischung von gefährlichen Abfällen mit nicht gefährlichem Abfall, z. B. die

Entsorgung von Batterien mit sonstigem Abfall, wurde in keinem

Fall festgestellt.

Die fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeiter bleibt als Maßnahme bestehen

und damit auch die verursachergenaue Betrachtung. Ebenfalls bleibt das Ziel

der Abfallreduzierung bestehen, da ein anderes Vorgehen von Mitarbeitern

auch nicht akzeptiert werden würde.

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Die THG­ Emissionen werden jährlich für die wesentlichen

Energieträger ermittelt. Die Informationen werden, ebenso wie

andere Nachhaltigkeitsaspekte, im Teilmanagementbewertungsbericht Umwelt

und Nachhaltigkeit dokumentiert und von der Geschäftsführung mindestens

im Rahmen des Managementreviews bewertet.

Die bedeutendste und gleichzeitig beeinflussbare Emissionsquelle resultiert

aus der notwendigen Mobilität und damit dem Einsatz von

vorwiegend dieselbetriebenen Fahrzeugen, wobei in 2023 der Anteil an

Benzinfahrzeugen (inkl. Hybridfahrzeuge) erhöht wurde. Mit der ausgebauten

Ladeinfrastruktur am Hauptstandort Altenberge und einigen weiteren

Standorten wurde der vermehrte Einsatz von Hybrid­ und Elektrofahrzeugen

ermöglicht.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren

verstärkt. Eine sinnvolle Etablierung von Videokonferenzen wird weiterhin

fortgesetzt. Dadurch wird es eine Reduzierung der Fahrten zu Kunden, zu

Behörden und anderen Partnern geben. Insofern ist die Reduzierung der THG ‐

Emission eine gemeinsame Herausforderung für WCE, Kunden und die anderen

Partner, die positiven Erfahrungen in ein verändertes Verhalten umzusetzen.

Als kundenorientierter Dienstleister bleiben Termine beim Kunden vor Ort

das Tagesgeschäft. Termine erfolgen häufig anlassbezogen und erfordern

ein hohes Maß an Flexibilität. Da die Standorte der Kunden und anderen

Partnern sich in der Regel nicht an der ÖPNV ­Erreichbarkeit ausrichten, die

Termine teilweise spontan oder kurzfristig durchgeführt werden müssen und

auch die zu überwindenden Strecken signifikant sein können, wird derzeit im

Regelfall auf dieselbetriebene Firmenfahrzeuge zurückgegriffen. E ­Fahrzeuge

oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben erfüllen derzeit noch nicht

die Ansprüche der WCE, deswegen sind die Elektrofahrzeuge nur in geringer

Anzahl vorhanden. 

Ansprüche sind hier eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe

Verfügbarkeit (geringe Standzeiten für Wartung etc., große Reichweiten,

gute Ersatzteilversorgung) und eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergeben

sich grundsätzlich aus den Zielen zur Verringerung der Nutzung von

fossilen Brennstoffen bzw. Strom für die Raumbeheizung und den Betrieb der

Anlagen.

Von der WCE genutzte Immobilien sind teilweise angemietet. Art und Maß der

Infrastruktur sind nicht vollumfänglich von der WCE beeinflussbar, womit

Emissionseinsparungen eine gemeinsame Aufgabe zwischen Vermieter und der

WCE ist. Der Einsatz von PV ­Anlagen auf den Dachflächen ist nur bedingt

möglich, da diese in erheblichem Maße wegen der installierten Technik (z. B.

Abluftanlagen der Laboratorien) zerklüftet sind. Unabhängig davon wird dieser

Aspekt regelmäßig hinterfragt.

Die WCE setzt zur Reduzierung der THG ­Emissionen auf optimierte

Prozesse, auf den Einsatz eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes mit

angeschlossener Absorptionskälteanlage am Hauptstandort, auf die

Sensibilisierung und Einbeziehung der Mitarbeiter und auf die Vermeidung

unnötiger Mobilität sowie den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge.

Als Ziel wurde die Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Emissionen um 2

% (nur auf Mobilität bezogen) bis Ende 2023 angestrebt. Das Ziel wurde durch

den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge erreicht. 

Die regelmäßige Hinterfragung von Prozessen trägt zur Fehlervermeidung

bei. Die fortlaufende Verbesserung der Fehlervermeidung reduziert den

Aufwand für die Fehlerbehebung, die in der Regel einen Ressourcenverbrauch

und damit THG­ Emissionen bedeutet. Hierzu sind

Qualitätsmanagementsysteme nach den Vorgaben der DIN EN ISO 17025 und

DIN EN ISO 9001 implementiert, die auch auf die Vermeidung von

Verschwendung abzielen.

Basisjahr zur Bewertung der THG ­Emissionen sämtlicher Standorte der WCE ist

das vorangegangene Jahr. Die WCE ist Dienstleister und stark kundenorientiert,

womit THG­ relevante Prozesse, Dienstleistungen und Zielvereinbarungen

potenziell kurzlebig sind und der Vergleich über längere Zeiträume an

Aussagekraft verliert. Unabhängig davon ist festzustellen, dass die THG ­

Emissionen bezogen auf die Produktivität tendenziell sinken. Gleichwohl

werden gesetzte Ziele, zum Beispiel durch einen auftragsbedingt hohen

Mobilitätsanspruch, begründbar regelmäßig nicht erreicht.

Relevante Informationen zu den die THG ­Emissionen

bedingenden Ressourcenverbräuchen sind den Kriterien 12

(Ressourcenmanagement) und 13 (Klimarelevante Emissionen) bzw. den

zugehörigen Leistungsindikatoren zu entnehmen.

Die Zielsetzung für 2024 ist die Reduzierung der CO2­Emissionen um 1,5 %

(Möbilität und Wärme).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Zu den Scope­1 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung

der Energieträger Heizöl, Diesel, Benzin und Erdgas.

In nachfolgender Tabelle die Daten für 2023: 

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Heizöl 110.749 0,266 29

Diesel 885.140 0,266 235

Benzin 535.662 0,279 149

Erdgas 240.816 0,202 48

Scope­1 Gesamt 461

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind KFW 2020, UBA 2019

Quelle: interne Daten, Excel

In der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase

berücksichtigt. Biogene CO2­Emissionen fallen nicht an.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Zu den Scope­2 ­Emissionen zählen die Emissionen aus der Nutzung von

Strom und Fernwärme. Die Angaben verstehen sich als CO2 ­Äquivalente. In

der Berechnung der Äquivalente sind sämtliche Treibhausgase berücksichtigt.

Energieträger Verbrauch in kWh Faktor kg CO2/kWh CO2e in t (gerundet)

Strom 156.618 0,401 63

Fernwärme 23.250 0,280 7

Scope­2 Gesamt 70

Anmerkung: Quelle für die Faktoren sind statista 2020 für Strom, KFW 2020

für Wärme 

Quelle: interne Daten, Excel

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Die WCE ist Dienstleister, weshalb nachgelagerte Scope­3­ Emissionen

nicht relevant sind. Hinsichtlich der vorgelagerten Emissionen Iiegen zu

gekauften Waren und Dienstleistungen keine Informationen vor. Da potenziell

mehrere tausend Chemikalien ­  teilweise in sehr geringen Mengen ­ zum

Einsatz kommen, die wegen der gesetzlich vorgegebenen Substitutionsprüfung

und möglichen Methodenänderungen regelmäßig einem Ersatz unterliegen, ist

eine Erhebung der Scope­3­Emissionen hier nicht möglich.

Home­ Office und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens haben zu

einem veränderten Präsenzverhalten geführt. Das Pendlerverhalten ist somit

nicht nachvollziehbar, zumal noch abzuwarten ist, ob das mobile Arbeiten

und Home­ Office dauerhafte Lösungen sind.

In 2023 wurden mehr Fahrten mit der Bahn als im Vorjahr gemacht.

Flugreisen wurden nur in sehr geringem Umfang durchgeführt, weshalb

eine Auswertung des Partners nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

Maßnahmen zur Senkung der THG ­Emissionen betreffen insbesondere

die Arbeitsorganisation sowie die Reduzierung der Mobilität. Mit

der Einführung der Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten wurde

Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit und der persönlichen

Lebensführung verbessert und eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und ­ ort

im privaten sowie betrieblichen Interesse ermöglicht.

Aufgrund der Erstbewertung für die WCE werden die Werte für Scope­1 und

Scope­2 in 2024 vergleichbar. 

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Die WCE betreibt ausschließlich Niederlassungen in Deutschland. 

Dienstleistungen werden vornehmlich aus Deutschland bzw. aus dem

europäischen Ausland bezogen und damit aus Regionen, die hinsichtlich der

Arbeitnehmerrechte und Menschenrechte als reguliertes Umfeld zu werten sind.

Die WCE richtet ihre Maßnahmen und Prozesse an die internationalen

Menschenrechtsstandards aus. Hierzu gehören unter anderem die „Allgemeine

Erklärung für Menschenrechte“, die „UN Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte (UNGP)“ sowie die „Arbeits­ und Sozialstandards der ILO“ in

der jeweils aktuellen Fassung.

Der Beschaffungsprozess ist geregelt, soziale Aspekte sind obligatorischer

Bestandteil der Bewertung von Lieferanten. Auch wenn die WCE nicht

unmittelbar vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) betroffen

ist, wurde bis Ende 2023 ein Risikomanagementsystem etabliert, dass

den gesetzlichen Anforderungen an die Organisation

(Grundsatzerklärung, Zuständigkeiten) und dem Risikomanagement

(Risikoanalyse, Präventivmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren etc.) vollumfänglich Rechnung trägt. Dieses System ist

integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems. Die Pflicht zur

Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben sind u. a. im Code of Conduct

und in Unternehmenspolitiken verankert und ist damit von der obersten

Leitung angewiesen. Die WCE verfolgt mit der konsequenten Wahrung der

Arbeitnehmerrechte und der Mitarbeiterbeteiligung die Ziele, die

Arbeitgebermarke WCE weiter aufzuwerten, Transparenz in den

Arbeitnehmerrechten und ­ pflichten zu schaffen, die Bindung der Mitarbeiter an

das Unternehmen zu stärken sowie die vielen guten Ideen und Anregungen der

Mitarbeiter für die Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.

Inside ­out ­Bewertung

Die Dienstleistungen der WCE zielen auf den Schutz der Umwelt, die Lebens­ ‐

und Produktsicherheit oder beispielsweise die Unterstützung von Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Arbeitssicherheit und

ihrer Nachhaltigkeitsperformance ab. Insofern werden keine negativen

Wirkungen auf Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen

abgeleitet, die von den Dienstleistungen ausgehen können.

Strategie und Maßnahmen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Konstruktiver Austausch der Geschäftsführung mit

der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat),

Ermittlung, Dokumentation und Kommunikation der geltenden

Vorgaben im Rechtskataster,

Durchführung regelmäßiger Betriebsversammlungen durch

den Betriebsrat mit Beteiligung der Geschäftsführung zur Information

der Mitarbeiter über aktuelle Themen sowie Diskussion über

mögliche Lösungen,

Informationen im Intranet,

verbindliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen) zur Wahrung

der Arbeitnehmerrechte, auch über die gesetzlichen Regelungen hinaus,

Implementierung eines Verfahrens gemäß dem LkSG.

Vereinbarungen zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte (exemplarisch)

Betriebsvereinbarung zur Bildung von Betriebsräten

(Mitarbeitervertretung),

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten,

Betriebsvereinbarung zur Vergütungsstruktur,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Mitarbeiter ­Jahresgesprächen,

Betriebsvereinbarung Drogen und Alkohol,

Betriebsvereinbarung zur Regelung von Urlaub,

Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten,

Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit,

etc..

Strategie und Maßnahmen zur Beteiligung der Mitarbeiter

am Nachhaltigkeitsmanagement

Nachfolgende strategische Aspekte und Maßnahmen verfolgen die

Ziele, möglichst viele Mitarbeiter für den Themenkomplex Nachhaltigkeit

zu sensibilisieren, von den Mitarbeitern zu lernen und deren Kompetenzen

zu nutzen, die Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und nach Möglichkeit

zu bedienen sowie einen fortlaufenden Verbesserungsprozess zu etablieren.

Implementierung eines Kernteams "Nachhaltigkeit", 

Einbeziehung von Mitarbeitern bei der Bearbeitung einzelner Themen

(z. B. im Bereich Energie),

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen über das Intranet unter der

Rubrik Umwelt, 

Regelmäßiges Erstellen eines Managementbewertungsberichtes für

die Geschäftsführung zur Kommunikation der

Nachhaltigkeitsperformance und der Anliegen der Mitarbeiter,

Aufrechterhaltung eines BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement),

Aufrechterhaltung eines zertifizierten Umweltmanagements,

Durchführung von Umfragen bzw. Kommunikation mit Mitarbeitern.

Zielsetzungen

Die Arbeitnehmerrechte sind bei der WCE über die gesetzlichen Anforderungen

hinaus geregelt. Daher werden die bereits existierenden Maßnahmen

fortgeführt. 

Chancen und Risiken

Die Wahrung der Arbeitnehmerrechte und die Einbindung von Mitarbeitern

in das Nachhaltigkeitsmanagement werden als Chance verstanden,

die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu sichern und

gegenüber Kunden und anderen Partnern als zuverlässiger, rechtskonformer

Partner wahrgenommen zu werden.

Insofern bergen Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte die

Risiken, unattraktiv für derzeitige und künftige Mitarbeiter zu sein und das

Image der WCE zu beschädigen. Dies würde auch einen wirtschaftlichen

Schaden bedeuten.

Risiken für Menschen und insbesondere besonders schutzwürdige Gruppen,

die sich aus den  Dienstleistungen der WCE ergeben könnten, sind

nicht abzuleiten.

Ergebnisse

Die Mitarbeiterbeteiligung und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte

sichert den Betriebsfrieden, eine fortlaufende Verbesserung der Prozesse und

damit eine hohe Qualität. Ergebnisse aus der Mitarbeiterumfrage 2023

und Informationen aus den Mitarbeitergesprächen 2023 zeigen, dass

Mitarbeiter insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Umfeld zufrieden sind.

Die regelmäßige Bewertung von Lieferanten zeigte keine Auffälligkeiten,

auch wurden keine Verstöße von Partnern gegen Arbeitnehmer ­ und

Menschenrechte in der Lieferkette der WCE bekannt.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Werte und Vorgaben der obersten Leitung

Chancengleichheit ist in den Unternehmenspolitiken verankert. Die WCE

verpflichtet sich damit, dass für ALLE,  unabhängig von Geschlecht, ethnischer

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, Alter,

Krankheit oder Behinderung,  die gleichen Chancen gelten. Mit der Sozialleitlinie

verpflichtet die Geschäftsführung alle Mitarbeiter 

1.  sich gegen jegliche Art der Diskriminierung, aus welchem Grund

auch immer, zu wenden,

2.  Mobbing nicht zu dulden.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Abstimmung mit

dem Betriebsrat vereinbart ist, dass zur besseren Lesbarkeit von Dokumenten,

zum Beispiel von Betriebsvereinbarungen, der Einfachheit halber nur die

männliche Form verwendet wird. Insofern sind mit "Mitarbeiter" sämtliche

Arbeitnehmer gemeint, unabhängig vom Geschlecht. In der Präambel

von Betriebsvereinbarungen wird hierauf ausdrücklich hingewiesen.

Obwohl grundsätzlich für ALLE die gleichen Chancen gelten, sind derzeit

unter anderem Führungsaufgaben und technische Funktionen überproportional

mit Männern besetzt. In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung ist das

Ziel formuliert, durch eine zielgenauere Ansprache von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sämtliche Geschlechter für die Ausübung von Führungsaufgaben und

technischen Funktionen zu motivieren. Insbesondere soll erreicht werden, dass

sich sämtliche Geschlechter auch auf entsprechende Stellen bewerben.

Zielquoten sind bewusst nicht formuliert, da die Eignung für die Besetzung

einer Stelle ausschlaggebend sein soll und nicht das Geschlecht oder andere

Eigenschaften.

Ziele der Werte und Vorgaben 

Die Diversität an Dienstleistungen benötigt Spezialisten, die sich

durch besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Leidenschaften auszeichnen.

Chancengerechtigkeit sichert der WCE die Fähigkeiten, den

hohen Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Behörden und anderen

interessierten Parteien gerecht zu werden.

Risiken bei Chancenungerechtigkeiten

Vielfalt nicht zuzulassen oder nicht zu fördern würde für die WCE

bedeuten, Fähigkeiten nicht zu nutzen. Daraus würde resultieren, dass Stellen

nicht angemessen besetzt werden und damit die Aufgaben und Aufträge nicht

in der bisherigen Qualität ausgeführt werden können. Die WCE versteht sich

als  Lösungsfinder für Kunden und selbst als lernendes Unternehmen. Dazu

gehört die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und das Zusammenbringen von

Ideen. Chancenungerechtigkeit würde das Unternehmen unglaubwürdig

machen und die Lieferfähigkeit in Frage stellen.

Umsetzungsgrad der Chancengerechtigkeit

Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitarbeiter haben seit

Unternehmensgründung einen hohen Stellenwert. Chancengerechtigkeit wird

gelebt. Sollten Abweichungen erkannt werden, würden diese umgehend durch

die Geschäftsführung sanktioniert, da abweichendes Verhalten als Verstoß

gegen die Anweisung der obersten Leitung gewertet werden würde.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind wichtiger Bestandteil

des integrierten Managementsystems des Unternehmens. Für den

Bereich Arbeitssicherheit ist ein Beauftragtenwesen etabliert. Die internen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit stehen allen Mitarbeitern für Fragen zur

Verfügung. Das Unternehmen wurde mit dem BG ­Siegel "Sicher mit System"

ausgezeichnet. Ideen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit werden prämiert.

Das in 2020 begonnene Projekt "Betriebsgesundheitsmanagement (BGM)"

wurde etabliert. Monatlich bekommen Mitarbeiter die Newsletter zum Thema

Gesundheit. Das BGM­ Team organisiert unterschiedliche Veranstaltungen sowie

Impulsvorträge zum Thema Gesundheit.

Mitbestimmung

Die Mitarbeiter werden über den Betriebsrat vertreten. Relevante

Themen (Vergütung, Urlaub, Arbeitszeiten etc.) werden zwischen Betriebsrat

und Geschäftsführung abgestimmt und mit den

Betriebsvereinbarungen dokumentiert. Grundlage der Vereinbarungen ist

mindestens die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erreicht, indem Teilzeitarbeit mit

sehr variablen Möglichkeiten ­ im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

auch während der Elternzeit ­ angeboten wird. Je nach Lebenssituation wird

mit dem Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ist in Kraft. Mobiles Arbeiten

wird als Option angeboten, soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen.

Die Personalabteilung und der Betriebsrat stehen den Mitarbeitern mit Rat und

Tat zur Seite, damit die WCE attraktiver Arbeitgeber für den/die 

betroffene/n Mitarbeiter/in bleibt.

Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die WCE ist ein Ausbildungsbetrieb und steht mit Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten im regen Austausch. Es werden

Schnuppertage für Schüler, Plätze für Praktikanten, Bachelor ­ und

Masterarbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen angeboten.

Ausschließlich Fähigkeiten und Interessen entscheiden über die Besetzung der

Stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung

Der Anteil an schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrug

in 2023 ca. 3,38%, womit die WCE Ausgleichsabgaben entrichtet. Ursache

für die Unterschreitung des Ziels von 5 % ist ausschließlich, dass die

geforderten Fähigkeiten nicht vorlagen bzw. der Eingang von Bewerbungen

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung gering ist.

Weiterbildung und Qualifizierung

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN

ISO 9001/DIN EN ISO 14001/DIN EN ISO/IEC 17025 sowie

der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und Selbstverpflichtungen. Aus

diesem Grund haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die

Pflicht zur Weiterbildung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bespricht

Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung mindestens im Rahmen der

verpflichtend (mindestens jährlich) durchzuführenden Mitarbeitergespräche

oder anlassbezogen mit dem Vorgesetzten. Die Notwendigkeit von

Weiterbildungen ergibt sich insbesondere aus Änderungen in den

Rahmenbedingungen, zum Beispiel rechtlichen oder normativen Anforderungen

oder aus Änderungen der Erfordernisse von Kunden. Das Maß an

Weiterbildungen ist keine Steuerungsgröße und wird daher nicht erhoben.

Steuerungsgröße sind vorgeschriebene Qualifikationen, die für eine Tätigkeit

notwendig sind. Diese Fähigkeiten werden regelmäßig überprüft und in der

Regel zu 100 % erreicht. Sollten Defizite erkannt werden, wird umgehend eine

Schulung veranlasst.

Vergütung

WCE hat ein transparentes Vergütungssystem implementiert. Kern des Systems

ist die eindeutige Bewertung der Anforderungen an eine Stelle durch eine

Bewerterkommission. Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist Teil der

Kommission, die Stellen einer Gehaltsstufe zuordnet. Ein weiterer Aspekt der

Vergütung ist die Bewertung der Leistungen. Die Vergütung jeder Mitarbeiterin

und jedes Mitarbeiters ergibt sich somit aus der Stelle und der Leistung.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Ziele

Die Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ist Voraussetzung für die Lieferfähigkeit und verbindliche Vorgabe

der implementierten Managementsysteme nach der DIN EN ISO 9001

(Qualität), der DIN EN ISO 14001 (Umwelt), der DIN EN ISO/IEC 17025

(Qualität) sowie des Arbeitsschutzmanagementsystems nach BG­ Vorgaben.

Da die WCE ganz wesentlich im gesetzlich geregelten Bereich agiert, wird

die Häufigkeit von Schulungsmaßnahmen auch durch gesetzliche

Änderungen bestimmt. Diese sind nur bedingt planbar. Eine quantitative

Erfassung erfolgt nicht, da kein steuerndes Kriterium.

Die Schulungen zur Sicherstellung der Lieferqualität wurden zu 100 % erreicht.

Darüber hinaus wurden Schulungen angeboten, die im Kontext

des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) stehen und ganz besonders

auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter abzielen. Hierzu

wurden Impulsvorträge gehalten, die die Thematik Stress und Möglichkeiten

der Stressbewältigung zum Inhalt hatten. Diese Maßnahmen werden vom BGM­

Team in Zusammenarbeit mit einem externen Partner

(Krankenkasse) erarbeitet und umgesetzt. Die Ziele wurden zu 100 % erreicht.

In 2023 wurden weitere Schulungen im Bereich Gesundheitsschutz

angeboten, hier zu den Themenbereichen "Bewegung", "Entspannung" und

"Motivation". Für 2024 sind weitere Schulungen geplant. 

2023 haben zwei Mitarbeiter an der DNK ­Schulungspartner­ ‐

Schulung teilgenommen. 

Strategie und Vorgehensweise

Qualifizierungsmaßnahmen werden jährlich entsprechend

der Unternehmensziele und den in Mitarbeitergesprächen

abgestimmten persönlichen Zielen geplant. Soweit unterjährig Schulungsbedarf

entsteht, werden Schulungen so zeitnah wie möglich durchgeführt.

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern unmittelbar nach Ende der Qualifizierungsmaßnahme bewertet

und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Die Maßnahmen werden

qualitativ erfasst, um der Wirksamkeitskontrolle Rechnung zu tragen.

Qualifizierungsmaßnahmen stehen jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

zu und werden zwingend in den jährlichen Mitarbeitergesprächen

besprochen, die sich an den individuellen Bedürfnissen und den

Unternehmenszielen ausrichten. Neben dem Recht auf Qualifizierung besteht

die Pflicht zur Qualifizierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen so

motiviert werden, eigenständig Maßnahmen zur fachlichen Qualifizierung und

zum Persönlichkeitsaufbau zu eruieren.

Demographischer Wandel

Gerade ältere und bei der WCE langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sind das Fundament der Fähigkeiten der WCE.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über das eigentliche

Renteneintrittsalter beschäftigen zu können, werden Modelle zur Altersteilzeit

und mobiles Arbeiten angeboten. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung der

Arbeitszeiten stehen grundsätzlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter

unabhängig vom Alter zu, soweit dies mit den betrieblichen Belangen vereinbar

ist.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen

Leistungsvoraussetzungen einzusetzen.

Risiken

Dienstleistungen der WCE erfordern besondere Fähigkeiten, die

stetig weiterzuentwickeln sind. Ohne angemessene

Weiterbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen und die Berücksichtigung der

individuellen Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wäre die WCE nicht lieferfähig.

Qualifizierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den

jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage der

Erfordernisse von Kunden und anderen Partnern oder zum Beispiel von

bedeutenden gesetzlichen Änderungen mindestens im Rahmen der jährlichen

Mitarbeitergespräche geplant. Insofern ist der Aufwand für

Qualifizierungsmaßnahmen der jeweiligen Führungskraft bekannt und damit

auch die mit den Qualifizierungsmaßnahmen gebundenen Kapazitäten. Diese

fließen in die jährliche Planung der Führungskräfte ein, um das Risiko einer

Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch fehlende Kapazitäten

zu vermeiden und überzogene Umsatz  und Ergebnisziele zu verhindern.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Anerkannte Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Todesfälle wurden

im Berichtszeitraum 2023 in der WCE nicht verzeichnet.

Nachfolgend Kennzahlen zur Arbeitssicherheit:

Anzahl Mitarbeiter (FTE) 193,42

Anzahl Arbeitsstunden 355.893

Anzahl meldepflichtiger Unfälle  1

Anzahl dokumentierbarer Unfälle 7

Anzahl Unfälle (BG) pro geleistete Arbeitsstunden

x1.000.000
2,8

1.000 Mannqoute 5,2

Gemeldete Beinahunfälle 2

Überwiegend sind die meldepflichtigen Unfälle der Kategorie SRS

(Stolpern, Rutschen, Stürzen) zuzuordnen. Darüber hinaus wurden

Betriebswegeunfälle, Quetschungen und Prellungen verzeichnet.

Neben einem meldepflichtigen Arbeitsunfall wurden zwei

Wegeunfälle festgestellt.

Die WCE setzt grundsätzlich keine Leiharbeitskräfte oder

sonstigen Arbeitskräfte ein, deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz von der

WCE kontrolliert werden, die aber nicht bei der WCE angestellt sind. Soweit im

Einzelfall von der Regelung abgewichen worden ist, wurden

keine Berufskrankheiten, Verletzungen oder Todesfälle verzeichnet.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Von der Geschäftsführung der WCE wurde eine Organisationseinheit

beauftragt, die Aufgaben zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des

Gesundheitsschutzes wahrzunehmen. Oberstes Ziel dieser Organisation ist es,

einen einheitlichen hohen sicherheitstechnischen Standard in der WCE zu

sichern und diesen forlaufend zu verbessern. ASA ­Sitzungen

werden mindestens vierteljährlich oder anlassbezogen durchgeführt.

Teilnehmer der ASA­ Sitzungen sind die Geschäftsführung, Vertreter

der beauftragten Organisationseinheit,

Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Leitungsfunktionen

sowie der Betriebsrat als Vertreter der Mitarbeiterschaft.

Mit dem Arbeitssicherheitsmanagementsystem "Sicher mit System" und

der Organisation aus Sicherheitsfachkräften, den Standortbeauftragten,

Ersthelfern etc. ist sichergestellt, dass Anforderungen an die Arbeitssicherheit

und den Gesundheitsschutz in die Mitarbeiterschaft getragen werden und

ein Informationsrückfluss an Entscheidungsfunktionen erfolgt. In 2023 wurde

die Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

fortgeführt.

Jährlich wird ein Managementbewertungsbericht für die

Geschäftsführung erstellt, dem  neben Angaben zur

Arbeitssicherheitsperformance  Ziele und Möglichkeiten der fortlaufenden

Verbesserung zu entnehmen sind.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Die Dienstleistungen der WCE erfolgen ganz wesentlich im gesetzlich

geregelten Bereich. Je nach Art und Maß an rechtlichen und normenbezogenen

Änderungen unterscheidet sich die Notwendigkeit von Schulungen und

Fortbildungen. Diese werden nach Möglichkeit jährlich gemeinsam in

Absprache zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

geplant oder im Bedarfsfall auch ungeplant umgesetzt. Die Schulungshäufigkeit

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht nicht in Zusammenhang mit der

Angestelltenkategorie oder dem Geschlecht der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Sie ergibt sich insbesondere aus der Notwendigkeit der

Sicherstellung einer hochqualifizierten Dienstleistung. Eine Kennzahl zu Aus­ ‐

und Weiterbildungen wird wegen fehlender Aussagekraft nicht geführt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

Kontrollorgane

Die WCE wurde in 2023 durch den Komplementär WESSLING Consult

kontrolliert.    Das Kontrollorgan setzt sich 2023 wie folgt zusammen:   

Kontrollorgan
Anzahl

Personen

Anteil

männlich

Anteil

weiblich

Alter von 30

bis 50 Jahre

WESSLING Consult 2 100 % 0 % 100 %

Angestellte

Die Angestellten lassen sich in rein operativ/administrativ tätig,

in operativ/strategisch tätig und in vorwiegend strategisch tätig

gliedern. Operativ/administrativ beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

agieren gemäß den betrieblichen Vorgaben und den Vorgaben der

entsprechenden Führungskräfte. 

Operativ/strategisch tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je nach

Stelle bereits Führungsaufgaben wahrnehmen und bewältigen komplexe

Aufgaben in hohem Maße eigenverantwortlich. Die vorwiegend strategisch

ausgerichteten Stellen sind im Regelfall mit Führungsaufgaben betraut und

tragen signifikante Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens. Die

zugewiesene und in den Stellenbeschreibungen dokumentierte Verantwortung

spiegelt sich in dem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparenten

Gehaltssystem wider, das im Intranet erläutert wird.

Die rein operativ/administrativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

den Gehaltsstufen G1­G3, die operativ/strategisch tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter den Gehaltsstufen G4­G5 und die vorwiegend strategisch

agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Gehaltsstufen G6­G7

zugeordnet.

Die Angestellten setzen sich wie folgt zusammen:

Gehaltsgruppe Anzahl
MA

Anteil
männlich

Anteil
weiblich

Alter
<30

Jahre in
%

Anteil
30­50
Jahre in
%

Alter
>50

Jahre in
%

G1­G3 52 33 19 9,62 59,62 30,77

G4­G5 115 80 35 11,30 62,61 26,09

G6­G7 28 24 4 0,00 35,71 64,29

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Soweit vorliegend, werden Diskriminierungsfälle der

Geschäftsführung mitgeteilt, in deren Verantwortung disziplinarische

Maßnahmen erfolgen.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Ziele

Die Einhaltung der Menschenrechte ist Unternehmensziel. Der WESSLING Code

of Conduct und die Politiken dokumentieren den Anspruch der WCE. Die

Politiken sind interne Dokumente, die sich ausschließlich an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens richten. Diese werden nicht

veröffentlicht, der Code of Conduct ist u. a. auf der Internetseite nachzulesen. 

Im Code of Conduct ist u. a. folgendes gefordert, wobei sich die Forderungen

an das Unternehmen selbst und die Partner richten. 

  Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen als

Grundlage aller Aktivitäten,

  Anti­ Bestechung und ­ Korruption,

  fairen Wettbewerb leben,

  Datenschutz und Geheimhaltung sicherstellen,

  Ressourcen einsparen und Abfälle vermeiden,

  mit Energie effizient umgehen und das Klima schützen,

  Wasser sparen und den Boden schützen,

  sicher arbeiten und die Gesundheit schützen,

  Bewusstsein schaffen,

  Arbeitnehmerrechte und  ­pflichten unterstützen,

  gerecht sein,

  qualifizieren,

  Zwangs­  und Kinderarbeit unterbinden.

Für 2024 ist die Überprüfung und Aktualisierung des Code of Conduct

geplant. 

Es gibt im Berichtszeitraum 2023 keine

festgestellten Menschenrechtsverletzungen oder Hinweise auf die Verletzung

von Menschenrechten, weshalb keine konkreten Ziele formuliert

sind. Menschenrechtsaspekte werden mindestens im Rahmen des

jährlichen Managementreviews durch die Geschäftsführung behandelt.

Sollten Abweichungen vorliegen, werden entsprechende Ziele und

Maßnahmen vereinbart.

Lieferkette

Die WCE  betreibt ausschließlich Standorte in Deutschland und agiert auch in

seiner Lieferkette maßgeblich in diesen Grenzen. Der eingeführte

Lieferantenfragebogen wurde in die Beschaffungsprozesse implementiert.

Somit erfolgt die Beurteilung von Lieferanten unter sozialen und ökologischen

Aspekten. Der Code of Conduct ist auf der Internetseite veröffentlicht und wird

mit E­Mails an Dritte automatisch übersendet.

Das WESSLING­Hinweisgeber­ Portal  wurde eingerichtet. Das Online­Portal

gewährleistet eine strikte Vertraulichkeit für den Hinweisgeber und stellt sicher,

dass konkrete Vorfälle im Unternehmen formal erfasst werden und

diesen nachgegangen wird. Es ist sichergestellt, dass der oder die

Hinweisgebende nicht nachvollzogen werden kann.

Anforderungen von Kunden

Die Kunden der WCE stammen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen

Hand. Letztere stellt als Anforderung an ihre Lieferanten die Verpflichtung zur

Einhaltung der ILO und TVgG. Zur Einhaltung dieser Standards hat sich die

WCE  unabhängig vom Kunden  verpflichtet. Intern wird über den vorgegebenen

partizipativen Führungsstil sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv in die

Gestaltung des Unternehmens eingebunden sind und die Zusammenarbeit

durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Über die Personalabteilung ist

sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschäftigt werden.

Risiken

Eine Verletzung der Menschenrechte birgt die besondere Gefahr

an Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Arbeitgebermarke WCE

zu beschädigen. Daher würde die Nichtbeachtung der Menschenrechte ein

hohes Risiko bedeuten. Die Einhaltung von Menschenrechten ist

gleichermaßen Kundenwunsch und eigener Unternehmens­  und

Mitarbeiteranspruch, weshalb die Einhaltung von Menschenrechten nicht

verhandelbar ist. Aus diesem Grund wird auch das Thema Menschenrechte im

jährlichen Managementreview durch die Geschäftsführung hinterfragt. Aus der

Geschäftstätigkeit selber werden keine Risiken für die Einhaltung von

Menschenrechten abgeleitet, weil der Wirkungskreis der WCE sich auf

Deutschland konzentriert. Im Bereich Einkauf könnten sich Risiken ergeben, die

wir durch die Durchführung einer Lieferantenbewertung minimieren.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionsvereinbarungen getätigt.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die WCE betreibt Standorte ausschließlich in Deutschland, die über ein

zentrales integriertes Qualitätsmanagement (Qualität, Umwelt, Soziales)

gelenkt und durch ein zentrales Beschaffungswesen sowie weitere

bereichsübergreifende Abteilungen unterstützt werden. Aus diesem Grund

wurden keine Betriebsstätten speziell auf die Einhaltung der Menschenrechte

überprüft.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Eine Gliederung in "alte" und "neue" Lieferanten wird nicht durchgeführt. In

der Anweisung "Nachhaltige Beschaffung" ist festgelegt, dass alle bei der WCE

aktiven Lieferanten, von denen Geräte oder Ersatzteile beschafft werden oder

mit denen Reparatur­, Wartungs­  oder Serviceverträge vereinbart sind, jährlich

bewertet werden. Grundlage der Bewertung ist ein Bewertungsbogen, der

Fragestellungen der Nachhaltigkeit einschließt. WCE­Lieferanten haben ihren

Sitz grundsätzlich in Deutschland oder zumindest in der EU, womit diese

grundsätzlich entsprechenden Regularien unterliegen.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

a. Ca. 110 Lieferanten

b. Unsere Lieferanten sind überwiegend in Deutschland oder anderen Ländern

der Europäischen Union ansässig und unterliegen somit strengen

regulatorischen Vorgaben im Bereich Sozialstandards und Arbeitsrecht. Im

Rahmen unserer regelmäßigen Lieferantenbewertungen wurden in 2023 keine

tatsächlichen oder potenziellen negativen sozialen Auswirkungen festgestellt.   

c. Im Zuge unserer kontinuierlichen Überwachung der Lieferkette, die in einer

Verfahrensanweisung dokumentiert ist, sowie der engen Zusammenarbeit mit

unseren Lieferanten konnten keine signifikanten tatsächlichen oder potenziellen

negativen sozialen Auswirkungen festgestellt werden. Unsere Lieferanten

erfüllen auf Grundlage unserer Überprüfung die hohen Standards, die durch

gesetzliche Anforderungen und unsere internen Richtlinien vorgegeben sind.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Die WCE ist mit dem Hauptsitz in Altenberge im Kreis Steinfurt ansässig und

dort einer der größeren Arbeitgeber im ländlichen Raum. Mit dem

Kreis Steinfurt gibt es auf dem Gebiet der Energiewirtschaft (Energieland

2050), des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit (Ökoprofit, Klimaberatung)

gemeinsame Projekte. Ziel ist u. a. die Energieautarkie des Kreises bis zum

Jahr 2040. Die Teilnahme an den Projekten sind Ergebnis einer aktiven

Entscheidung der Geschäftsführung, die Regionen zu stärken, in denen die

WCE Geschäftstätigkeiten ausübt.

Die WCE unterstützt Veranstaltungen wie den "Girlsday" oder

die „Sommersause“, steht mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten

im regen Austausch und bietet Schnuppertage für Schüler, Plätze für

Praktikanten, Bachelor­  und Masterarbeiten in verschiedenen

Unternehmensbereichen an.

Auf Initiative der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt die

WCE überregionale und regionale soziale Projekte, z. B. die Aktion „Kleiner

Prinz“ oder eine DKMS ­Registrierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich neben ihrer Arbeit sozial

und ehrenamtlich engagieren, erhalten im Rahmen der Möglichkeiten

eine Freistellung für die Projekte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Die wirtschaftlichen Werte sind durch die Muttergesellschaft WESSLING GmbH

Altenberge über die Webseite https://www.bundesanzeiger.de/ frei abrufbar.

Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Zuwendungen, Lobbylisten, Zahlungen

Zuwendungen an Parteien, sonstige politische Organisationen oder Politiker

werden nicht getätigt, in Lobbylisten ist die WCE nicht gelistet. Der Umgang

mit Spenden und anderen Zuwendungen ist in der Managementdokumentation

verankert, um u. a. Mitarbeiter vor Korruption, Bestechung und sonstigem

unbilligen Verhalten Dritter zu schützen sowie entsprechendes Verhalten bei

der WCE selber zu unterbinden.

Politische Einflussnahme

Direkte Eingaben zu Gesetzgebungsverfahren wurden nicht getätigt. Die

WCE wird regelmäßig von Gremien und Verbänden angefragt oder

aufgefordert, sich fachlich zu Änderungen von Vorgaben etc. aus fachlicher

Sicht zu äußern.

Dieser Aufforderung kommen die fachkundigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen nach. Eine differenzierte Auflistung

zu Vorgaben, die in den verschiedenen Gremien besprochen und

diskutiert werden und durch das jeweilige Gremium potenziell in

ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, ist nicht möglich, da von der

WCE nicht gesteuert.

Relevante Gesetzgebungsverfahren

Von Bedeutung sind Gesetzgebungsverfahren, die sich den

Themenfeldern Ingenieurdienstleistungen und Beratung im Sinne des

Dienstleistungsportfolios der WCE zuordnen lassen. Darüber hinaus sind

Gesetzgebungsverfahren von Interesse, die den Betrieb der Standorte

beeinflussen oder gesellschaftlich von Belang sind bzw. im Kontext der SDGs

(z. B. Lieferkettengesetz) stehen. Gemäß unserer Vision als

lernendes Unternehmen hat die Mitarbeit in relevanten Gremien ausschließlich

fachliche Gründe zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften der WCE bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WCE

bestehen z. B.  in folgenden Organisationen:

Deutsches Institut für Normung (DIN),   Europäisches Komitee für

Normung (CEN),   International Organization for Standardization (ISO),  ‐

Verein Deutscher Ingenieure (VDI),   Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI),   Ethanol Reach Assoziation,   Wirtschaftsvereinigungen (z. B. WVS

Steinfurt), Energieland 2050 e. V..

Mitgliedschaften in Gremien und Verbänden werden regelmäßig hinterfragt

und unterliegen damit regelmäßig Änderungen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

Es wurden keine Parteispenden getätigt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Anspruch an gesetzeskonformes Verhalten

In der QHSE ­Unternehmenspolitik und im Code of Conduct ist der Anspruch an

die Rechts­  und Normenkonformität dokumentiert. Es gilt in diesem Bereich

eine Null­Fehler­Strategie als Methode der fortlaufenden Verbesserung,

weshalb Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechts­  und Normenkonformität

ergriffen sind (siehe auch Sicherstellung der Rechtskonformität).

Unternehmenskulturelle Grundlage der Null­Fehler­Strategie ist die Frage nach

dem "warum", da die Frage nach dem "wer" Vertuschungs­

versuche provozieren könnte.

Gemäß der Unternehmenspolitik der WCE zur "Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und Vertraulichkeit" identifizieren und minimieren wir kontinuierlich auf allen

Ebenen die Risiken für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Handlungen

zu vermeiden, die das Vertrauen in die Kompetenz, Integrität,

Unparteilichkeit oder das Urteilsvermögen der WCE stören können. In der

Unternehmenspolitik ist eindeutig die Erwartung formuliert, dass alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben unabhängig und frei von

internen und externen finanziellen, physischen, psychischen oder sonstige

Zwängen ausführen. Rechtliche und weitere normative Anforderungen sind

Gegenstand der Mitarbeitergespräche und Meetings.

Sicherstellung der Rechtskonformität

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Politiken und Leitlinien

unterwiesen, die Gegenstand externer Audits sind. Führungskräfte

werden standortübergreifend in persönlichen Mitarbeitergesprächen und

Meetings für die Thematik der Korruption und anderem Fehlverhalten und den

damit verbundenen Risiken für das Unternehmen sensibilisiert. Die

Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sich über die Konsequenzen von unmoralischem Verhalten für die eigene

Person und das Unternehmen bewusst sind. Korruption wird nicht toleriert und

würde zu disziplinarischen Maßnahmen durch die Geschäftsführung führen, die

in Verdachtsfällen unmittelbar eingebunden werden würde. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter haben das Recht und sind verpflichtet, Schulungen

durchzuführen, die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind. Für die Tätigkeit

bedeutende Schulungsnachweise werden in der Personalakte geführt. Im

Rahmen der Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems wird

vom Qualitätsmanagement­Team regelmäßig überprüft, ob die

notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Kompetenznachweise

vorliegen.

Soweit aus gesetzlichen oder normativen Vorgaben heraus notwendig, wird

die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst von einer

nachweislich kompetenten Person überprüft und die Mitarbeiterin oder der

Mitarbeiter an ihre/seine Aufgabe herangeführt. Erst wenn die vorgegebene

Fehlerfreiheit nachgewiesen ist, erfolgt ein selbständiges Arbeiten unter

Berücksichtigung der geltenden Vorgaben.

Risiken

Ergebnisse von Gutachten und Berichten können potenziell nicht den Wünschen

der Auftraggeber entsprechen. Hieraus kann sich für den Sachverständigen,

Gutachter etc. ein Konflikt ergeben, der zumindest möglicherweise zu einem

nicht objektiven Ergebnis führt. Daher ist festgelegt, welche Dokumente von

welchen Funktionen rechts oder links unterzeichnet werden dürfen. Für

bedeutende Dokumente (z. B. Berichte, Gutachten) gilt ein Vier ­Augen ­Prinzip,

womit z. B. "Gefälligkeitsgutachten" ausgeschlossen werden. Die notwendige

Kompetenz zum Leisten von Unterschriften unterliegt Normen und Regeln.

Diese werden intern und extern regelmäßig überprüft. Liegen Kompetenzen

nicht vor oder sind Aussagen in Berichten etc. nicht nachvollziehbar, wird dies

als nicht konformes Arbeiten bewertet. Dies löst einen definierten Prozess aus,

der eine Ursachenanalyse und Maßnahmenableitung beinhaltet. Regelmäßige

externe Überprüfungen durch Aufsichtsstellen geben weitere Sicherheit, dass

Schulungen und anderen Maßnahmen der Kompetenzbildung wirksam sind und

die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegeben ist.

Organisation der Rechtssicherheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich,

über Geschäfts­ und Betriebsgeheimnisse von Kunden sowie der

WCE Stillschweigen zu bewahren. Auch ist der Aspekt Verschwiegenheit

Gegenstand der Arbeitsverträge. Über ein festgelegtes und dokumentiertes

Verfahren und die Führung eines Rechtskatasters werden Änderungen von

Vorgaben überwacht und kommuniziert, womit ein unmittelbares Reagieren auf

diese Änderungen möglich ist. Abweichungen werden systematisch ermittelt

und abgestellt. Rechtliche und normative Aspekte sind Gegenstand

regelmäßig stattfindender Audits sowie der Managementreviews durch die

oberste Leitung.

Darüber hinaus unterhält die WCE eine Rechtsabteilung, die gemeinsam

mit dem Qualitätsmanagement zur Normkonformität beiträgt und

Risiken vermeidet.

Fälle von Korruption und rechtswidrigem Verhalten und Risiken 

Im Berichtszeitraum 2023 wurden keine Fälle von Korruption

und rechtswidrigem Verhalten festgestellt. Sollten Korruption oder ein

sonstiges rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, erfolgen Maßnahmen

durch die Geschäftsführung. Das Risiko besteht insbesondere in dem Verlust

der Glaubwürdigkeit gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

Kunden, Behörden und anderen interessierten Parteien. Diese Glaubwürdigkeit

ist Basis der Geschäftstätigkeit.

Durch die Implementierung und fortlaufende Optimierung unseres Systems

konnten wir bisher sicherstellen, dass unser Unternehmen gesetzes­ und

richtlinienkonform agiert. Da keine Regelverstöße festgestellt wurden und die

bestehenden Maßnahmen wirksam sind, wurde in 2023

der Null­Fehler­Strategie entsprochen. Mit der Strategie ist das Ziel formuliert,

dass keinerlei rechtliche Verstöße auftreten. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Eine Kennzahl zu geprüften Betriebsstätten auf Korruptionsrisiken wird

nicht geführt. Hintergrund ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

WCE, die ausschließlich Standorte in Deutschland betreibt, den dokumentierten

Zielen und Werten verpflichtet sind (siehe auch Kriterium 20).

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Es wurden in 2023 keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Es wurden keine Bußgelder und nicht monetären Sanktionen im Sinne

des Leistungsindikators GRI SRS 419 ­1 in 2023 ausgesprochen.
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Übersicht der GRI-Indikatoren 
in der DNK-Erklärung

In dieser DNK-Erklärung wurde nach dem „comply or explain“ Prinzip zu den 
nachfolgend aufgeführten GRI-Indikatoren berichtet. Dieses Dokument verweist auf die 
GRI-Standards 2016, sofern in der Tabelle nicht anders vermerkt.

Bereiche DNK-Kriterien GRI SRS Indikatoren

STRATEGIE 1. Strategische Analyse und Maßnahmen
2. Wesentlichkeit
3. Ziele
4. Tiefe der Wertschöpfungskette

PROZESS-MANAGEMENT 5. Verantwortung
6. Regeln und Prozesse
7. Kontrolle

GRI SRS 102-16

8. Anreizsysteme GRI SRS 102-35
GRI SRS 102-38

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen GRI SRS 102-44

10. Innovations- und Produktmanagement G4-FS11

UMWELT 11. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen
12. Ressourcenmanagement

GRI SRS 301-1
GRI SRS 302-1
GRI SRS 302-4
GRI SRS 303-3 (2018)
GRI SRS 306-3 (2020)*

13. Klimarelevante Emissionen GRI SRS 305-1
GRI SRS 305-2
GRI SRS 305-3 
GRI SRS 305-5

GESELLSCHAFT 14. Arbeitnehmerrechte
15. Chancengerechtigkeit
16. Qualifizierung

GRI SRS 403-4 (2018)
GRI SRS 403-9 (2018)
GRI SRS 403-10 (2018)
GRI SRS 404-1
GRI SRS 405-1
GRI SRS 406-1

17. Menschenrechte GRI SRS 412-3
GRI SRS 412-1
GRI SRS 414-1
GRI SRS 414-2

18. Gemeinwesen GRI SRS 201-1

19. Politische Einflussnahme GRI SRS 415-1

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten GRI SRS 205-1
GRI SRS 205-3
GRI SRS 419-1

*GRI hat GRI SRS 306 (Abfall) angepasst. Die überarbeitete Version tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Im Zuge dessen hat sich für 
die Berichterstattung zu angefallenen Abfall die Nummerierung von 306-2 zu 306-3 geändert.


